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Beschlussentwurf

Das Verfahren zur 5. Anderung des Bebauungsplanes VII/31 ,In den
Saarwiesen” im beschleunigten Verfahren wird eingeleitet.

Sachverhalt

Vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs soll die Fernwarmeerzeugung fur die
Fernwarmeschiene Saar in den nachsten Jahren schrittweise auf neue
Erzeugungsinstrumente umgestellt werden. Die hierzu notwendigen Projekte
werden von der STEAG New Energies GmbH (SNE) fur die FVS entwickelt.
So sollen neben dem Anschluss der Abfallverwertungsanlage (AVA) Velsen an
die Fernwarmeschiene Saar auch neue Heizwerke errichtet werden, um mittel-
bis langfristig zu einer energieeffizienten und sicheren Fernwarmeversorgung
beizutragen.

Heizwerke (mit jeweils ca. 40 MW Kesselleistung) sind zur Besicherung und
Deckung von Lastspitzen erforderlich. Sie sollen an den
Versorgungsschwerpunkten in unmittelbarer Nahe zu den Zentralstationen in
Volklingen und Saarlouis errichtet werden, da die an den Standorten bereits
vorhandene Infrastruktur (insb. Pumpen, Gas- und Fernwarmeleitung)
konzeptionelle Vorteile bietet. Die beiden Heizwerke werden durch die SNE
geplant und sollen in 2021 errichtet und in Betrieb genommen werden.

Die SNE plant in der Flache zwischen dem Parkplatz des Globus-Baumarktes
und des Betriebsgelandes des Kraftwerkes Fenne die Errichtung eines rund
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560 m? grol3en Heizkraftwerkes. Neben dem bis zu 12 m hohen
Kesselgebaude sind auch 2 Kamine mit jeweils 20 m Hohe vorgesehen.

Das Vorhaben macht eine Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplanes
VII/31 ,In den Saarwiesen® erforderlich, der hier eine ,Umgrenzung der von
der Bebauung freizuhaltenden Schutzflache, Grunflache (Hochgriin) gem. § 9
Abs. 1 Nr. 24 BBauG* (heute BauGB) ausweist.

Da es sich bei dem Standort um eine Flache handelt, auf die die
Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB zutreffen, wird der Bebauungsplan
im beschleunigten Verfahren aufgestellt.

Bebauungsplane kénnen im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
aufgestellt werden, wenn:

- es sich um eine Malknahme der Innenentwicklung (Nachverdichtung oder
andere MalRnahmen der Innenentwicklung) handelt

- in ihm eine zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 der
Baunutzungsverordnung oder eine Grofde der Grundflache festgesetzt wird
von insgesamt weniger als 20.000 gm, wobei die Grundflache mehrerer
Bebauungsplane, die in einem engen sachlichen, raumlichen und zeitlichen
Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.

Da es sich bei dem Bebauungsplan um eine Nachverdichtung handelt, auf die
die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB zutreffen (Innenbereich, da
bereits rechtskraftiger Bebauungsplan vorhanden und zulassige Grundflache
kleiner als 20.000 gm), wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren
aufgestellt. Beeintrachtigungen der Schutzguter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB
sind nicht zu erwarten.

Im beschleunigten Verfahren kann von den fruhzeitigen Beteiligungsschritten
gem. § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Die
Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung mit einem Umweltbericht ist
ebenfalls nicht erforderlich.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind dem
beigefiigten Lageplan zu entnehmen.

Das Plangebiet selbst stellt sich derzeit aus stadtebaulicher Sicht als
ungestaltete Lager- und Abstellflache dar, dessen Boden bereits teilweise
anthropogen Uberformt ist. Der Vegetationsbestand wurde im Zuge von
Abrissarbeiten eines alten Kanals weitgehend beseitigt.

Weiter nordlich des Gebietes befindet sich die Saar sowie die A 620, im Osten
ist das Kraftwerk Fenne gelegen. Sudostlich befindet sich die Bahnstrecke, im
Suden grenzen weitere Gewerbebetriebe an, und im Westen befindet sich der
Globus Baumarkt mit seinen zugehorigen Stellplatzflachen. Die Umgebung
des Plangebietes ist stark vorbelastet.

Der rund 0,4 ha groRe Geltungsbereich umfasst Teile der Flursticke 288, 289,
290, 293/10, 298 sowie 292/6 in der Flur 2, Gemarkung Furstenhausen.
Grundstlckseigentumerin ist die STEAG GmbH.
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Der aktuell rechtswirksame Flachennutzungsplan des Regionalverbandes
Saarbrucken stellt fur das Gebiet eine Flache fur Ver- und Entsorgung dar, so
dass eine Anderung/Anpassung des Flachennutzungsplanes nicht erforderlich
ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer
Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten
umweltbezogener Informationen verflugbar sind, der zusammenfassenden
Erklarung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB und § 13a
Abs. 3 BauGB von der fruhzeitigen Unterrichtung und Erorterung nach §§ 3
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Die Kosten flr die Aufstellung des Bebauungsplanes werden vom Investor
ubernommen, der das Planungsburo agstaUMWELT mit der Bearbeitung des
Bebauungsplanes beauftragt hat.

Anlage/n

- BBP 5. And_Saarwiesen_Geltungsbereich (6ffentlich)
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Informationsvorlage
offentlich "

Bebauungsplan VII/31 ,In den Saarwiesen” in
Volklingen; hier: Beschluss zur 5. Anderung des
Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gem. §

13a BauGB
Organisationseinheit: Beteiligt:
Stadtplanung und -entwicklung
Beratungsfolge O/N
Ortsrat Vélklingen (Vorberatung) O
Stadtrat (Entscheidung) o]

Sachverhalt

Beigefuigt erhalten Sie erganzende Unterlagen zu o. g. TOP.

Anlage/n

Errichtung und Betrieb eines Heizwerks in Volklingen (6ffentlich)
- Bebauungsplan VII 31 - Anderung Heizkraftwerk (6ffentlich)

- Begriindung B-Plan VIl 31 Anderung Heizkraftwerk (éffentlich)
Gutachtliche Stellungnahme B-Plan VIl 31 (6ffentlich)
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG o

1 Einleitung

Die STEAG New Energies GmbH betreibt im Saarland zusammen mit Partnern ein
grol3es regionales Fernwarmeverbundsystem, die Fernwarmeschiene Saar. Die
Fernwarme wird aus der Abwarme von industriellen Prozessen, thermischen

Kraftwerken und Abfallverbrennungsanlagen bereitgestellt.

Die Marktentwicklungen im Strommarkt erfordern zunehmend Flexibilitaten bei
der Stromerzeugung, so dass KWK-Anlagen in Zeiten hoher regenerativer
Stromeinspeisung zuriickgefahren oder auller Betrieb genommen werden
mussen, um nicht kostendeckende oder gar negative Stromerldse zu vermeiden.
Zudem hat die Bundesregierung am 29. Januar 2020 ein Gesetzespaket
(,Kohleausstiegsgesetz”) auf den Weg gebracht, mit dem die Kohleverstromung
in Deutschland bis spatestens zum Jahr 2038 beendet werden soll. Aus diesen
Grunden soll die Fernwarmeerzeugung fur die Fernwarmeschiene Saar in den
nachsten Jahren schrittweise auf neue Erzeugungsinstrumente umgestellt werden.
Zu diesem Zweck plant die Steag New Energies GmbH, zwei neue Heizwerke

basierend auf Erdgas-Heil3wasserkessel zu errichten.

Beide Heizwerke sollen identisch aufgebaut sein. Die Warme wird mit je 2
Erdgaskesseln bereitgestellt. Je Heizwerk sollen ca. 2x20 MW thermische
Nennleistung in die Fernwarmeschiene ausgekoppelt werden. Die Einzel-Kessel-
Feuerungswarmeleistung (FWL) betragt maximal 23 MW. D.h. jedes Heizwerk hat
eine FWL von ca. 46 MW.

Die beiden Heizwerke sollen neben den vorhandenen Zentralstationen in Saarlouis
und Volklingen aufgestellt werden, da die an den Standorten bereits vorhandene
Infrastruktur (insb. Pumpen, Gas- und Fernwarmeleitung) konzeptionelle Vorteile
bietet. Die beiden Heizwerke werden durch SNE geplant und sollen in 2021
errichtet und in Betrieb genommen werden. Als Brennstoff wird ausschliel3lich

Erdgas aus der 6ffentlichen Gasversorgung eingesetzt.

Die Kessel werden wasserseitig durch eine Warmetauscherstation vom

Fernwarme-Netz entkoppelt. Jeder Kessel hat einen eigenen Kaminzug, welcher
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
IFONA

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.1

2.1.1

unmittelbar hinter dem Gebaude angeordnet ist. Es wird ein Einflammrohrkessel

zum Einsatz kommen.

Die Anlage soll nach 44. BlImSchV genehmigt und betrieben werden. Die
leittechnische Steuerung der Anlage soll lber die Warte der Zentralstation

erfolgen.

Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls gemal den Kriterien der
Anlage 3 des UVPG

Gemald Anlage 1 Nr. 1.2.3.1 gehort die Errichtung und der Betrieb des geplanten
Heizwerks zu den Vorhaben, fir die eine standortbezogene Vorprifung des
Einzelfalles vorzusehen ist. Da die Feuerungswarmeleistung im hier vorliegenden
Fall mit 44 MW nur knapp unterhalb der Obergrenze von 50 MW liegt, wird

vorsorglich eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls durchgefuhrt.
Merkmale des Vorhabens

GrofRe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens

Das Heizwerk hat eine Kessel-Feuerungswarmeleistung (FWL) von ca. 46 MW. Es
sollen ca. 2x20 MW thermische Nennleistung in die Fernwarmeschiene

ausgekoppelt werden. Nachfolgend werden die technischen Daten aufgelistet:

e 2 GroRwasserraumkessel in Einflammrohr-Rauchrohrtechnik,

e Feuerungswarmeleistung je Kessel max. 23 MW,

e Thermische Leistung je Kessel ca. 20 MWth,

e Brennstoff Erdgas,

e Emissionsgrenzwerte nach 44. BImSchV,

o Kessel werden mit Rauchgas-Eco ausgestattet,

o Die Verbrennungsabgase werden je Kessel Uber einen separaten Kamin
abgeflihrt,

o Kesselwasserkreislauf und Fernwarmekreislauf  werden durch
Warmetauscher voneinander entkoppelt. Fir den Kesselkreislauf werden

eigene Umwalzpumpen im Heizwerk vorgesehen. Die Umwalzung der

Seite | 4
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG o

Fernwarme erfolgt durch die vorhandenen Umwaélzpumpen in der
Zentralstation Volklingen,
e Die Be- und Entliftung des Kesselhauses erfolgt durch passive
Laftungsoffnungen an der Gebauderickseite,
e Im massiv ausgefiihrten Gebaudeteil werden vorgesehen
o Gasubergabestation mit Gasdruckregel- und -messanlage
o Eigenbedarfs-Trafo-Raum
o Mittelspannungs-Raum

o Niederspannungs-Raum

Kessel 1 und 2, Einflammrohrkessel, HeiBwassererzeuger

max. zul. Druck: 25 bar
max. zul. Temperatur: 180 °C
Feuerungswarmeleistung: 23 MW (je Kessel)
zul. Brennstoffeinsatz: Erdgas

Schornstein Kessel 1

Rechtswert: 2563659,97 Hochwert: 56457106,87
Hohe 0. GOK: 20 m
Durchmesser innen: 850 mm

Schornstein Kessel 2

Rechtswert: 2563667,76 Hochwert: 5457106,57
Hohe 0. GOK: 20m
Durchmesser innen: 850 mm

Die benoétigte Grundflache des Heizwerkes betragt etwa 31 m auf 47 m (1457 m?),
wobei das eigentliche Gebaude Abmessungen von etwa 16 m auf 35 m (560 m2)

aufweist. Die lichte Hohe betragt 5 m bzw. 10 m.
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
IFONA

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.1.2

213

214

Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und

Tatigkeiten

Das Vorhaben dient der Aufrechterhaltung des Betriebes der bestehenden
Fernwarmeschiene. Die Heizwerke sollen dann zum Einsatz kommen, wenn die
bisherigen Fernwarme-Erzeuger aufgrund von reduziertem Betrieb weniger
Leistung als bendtigt einspeisen. Im Falle des hier geplanten Heizwerkes wird die
Grundlast der Warme durch KWK-Anlagen wie das Kraftwerk Fenne erzeugt. Der
darliberhinausgehende Warmebedarf soll durch das Heizwerk abgedeckt werden,
bzw. bei Ausfall der KWK-Erzeugungsanlagen soll das Heizwerk an deren Stelle

treten.

Nutzung natiirlicher Ressourcen, insbesondere Flachen, Boden, Wasser, Tiere,

Pflanzen und biologische Vielfalt

Der Flachenbedarf ist unter 2.1.1 bereits angegeben. Bei dem geplanten Standort
handelt sich derzeit um unbefestigte Lagerflachen sowie um Geblische, welche
aufgrund der Lage hohen Stérungen ausgesetzt sind und fur den Naturhaushalt

daher nur eine untergeordnete Bedeutung aufweisen.

Als Brennstoff wird ausschlieBlich Erdgas aus der offentlichen Gasversorgung

eingesetzt. Eine weitere Nutzung naturlicher Ressourcen findet nicht statt.

Erzeugung von Abfillen im Sinne von 8 3 Absatz 1 und 8 des

Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Durch den Betrieb des Heizkraftwerkes kommt es nicht zur regelmafRigen
Erzeugung von Abféllen. Beim Bau fallen lediglich die mit dem Bau von Gebauden

ublichen Abfalle an.
MafBnahmen fiir den Fall der Betriebseinstellung

Die Kessel, Trafos, Schaltanlagen und Pumpen werden nach der
Betriebseinstellung verkauft und riickgebaut. Die Anlagenteile sind auch nach der
Betriebseinstellung werthaltig, so dass sich Verkaufs- oder Schrotterlose zur
Deckung der Kosten erzielen lassen wund eine Weiternutzung der

Anlagenbestandteile als sicher anzusehen ist.

Seite | 6
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
IFONA

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.15

Falls sich fiir das Gebdude keine Folgenutzung findet, wird es riickgebaut. Die
Flache kann auch einer Folgenutzung im Zusammenhang mit der benachbarten

Zentralstation zugefiihrt werden.

Umweltverschmutzung und Belastigung

Bauphase:

Beim Bau des Heizwerkes kann es kurzfristig zu Emissionen von Luftschadstoffen,
Stauben sowie Lirm kommen. Die Emissionen werden unter Einhaltung geltender
Vorschriften groRtmaoglich reduziert. Aufgrund des temporaren Charakters sind

diese nicht als erheblich einzustufen.

Anlagephase

Belastigende Wirkungen durch die Bebauung selbst (Landschaftsbild) werden
aufgrund des Standorts innerhalb eines geltenden Bebauungsplans und der
lokalen Vorbelastung ausgeschlossen. Umweltverschmutzungen kénnen durch die

baulichen Anlagen nicht hervorgerufen werden.

Betriebsphase:

Luftfremde Stoffe

Fur die Abgase des Kessels 1 und 2 gelten bei Betrieb mit Erdgas die Grenzwerte
der 44. BImSchV, bezogen auf 3 % 02:

e Kohlenmonoxid 50 mg/Nm3
e Stickoxide (als NO2) 100 mg/Nm3
e Schwefeloxide 10 mg/Nm3

Die Anlagen werden regelmallig nach Herstellervorgaben gewartet und
eingestellt. Gemal des Schornsteinh6hengutachtens ist die freie Abstromung der
Abgase in die Atmosphare unter Berlcksichtigung der Anforderungen der 44.

BImSchV i.V.m. der TA Luft bei einer Hohe von 19,2 m tUber Grund gewabhrleistet.

Hinsichtlich der Notwendigkeit einer Sonderfallprifung nach Nr. 4.8 der TA Luft

liegen keine Hinweise vor.
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG o

Schallemissionen

Zur Untersuchung der Gerduschemissionen und — immissionen wurde eine
Gutachterlichen Stellungnahme (PROTERRA 2020) erstellt, deren Ergebnisse

nachfolgend zusammenfassend dargestellt sind.

Wesentliche Schallquelle sind die Brenner der Kessel. Der Schall wird sowohl tiber
den Brenner selbst, als auch Gber den Abgaskamin emittiert. Die Brenner werden
gemall den Vorgaben des Schallgutachtens ausgefiihrt und mit Schallhauben
versehen. Der Kamindurchmesser ist ausreichend grol3, um nennenswerte
Stromungsgerausche zu vermeiden. Gegebenenfalls werden entsprechend den

Vorgaben des Schallgutachters Schalldampfer vorgesehen.

Gebaude- und Liftungsoffnungen werden gemdal3 den Vorgaben des

Schallgutachters schallgedammt ausgefihrt.

Die schalltechnische Auslegung der neuen Anlage erfolgt so, dass die
Zusatzbeitrage an den relevanten Immissionsorten mehr als 6 dB unterhalb der
zulassigen Immissionspegel liegen, und sich somit kein erheblicher Beitrag zum
Immissionspegel ergibt. Die detaillierten Anforderungen an die schalltechnische
Auslegung kdnnen der  Gutachterlichen Stellungnahme  zu den

Gerduschemissionen und -immissionen entnommen werden.
Erschiitterungen, Geriiche, sonstige Emissionen

Aufgrund der Beschaffenheit der Anlage ist das Auftreten von nennenswerten

Erschutterungen erfahrungsgemalf nicht zu erwarten.

Als relevante Quelle fiir Geriche kommen nur die Abgase in Frage. Da diese Uber
die Schornsteine mit der freien Luftstromung abgeleitet werden, ist nicht mit dem

Auftreten wahrnehmbarer Gerliche zu rechnen.

Die Beleuchtung erfolgt bedarfsgerecht mit zum Boden gerichteten Leuchten. Mit
einer wesentlichen Veranderung der Lichtimissionen aullerhalb des
Betriebsgelandes ist nicht zu rechnen. Uberdies ist durch die gewerbliche Nutzung

in der Umgebung eine gewisse Vorbelastung gegeben.
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
IFONA

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.1.6

Risiken von Storfallen, Unfillen und Katastrophen, die fiir das Vorhaben von
Bedeutung sind, einschlieBlich der Storfalle, Unfalle und Katastrophen, die

wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind
Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Der Betrieb von HeilBwasserkesseln ist eine bewahrte und beherrschte Technik.
Errichtung und Betrieb erfolgen nach dem Stand der Technik, so dass das

Unfallrisiko angemessen reduziert wird.

Alle Einrichtungen zur Minimierung von Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt
sind nach den einschlagigen Vorschriften erstellt und werden dementsprechend

betrieben.

Die Bedienung der Anlage erfolgt durch das Personal vor Ort. Alle Kessel werden
mit Sicherheitsausristungen gemal3 TRD BoB 72 h (Betrieb ohne Beobachtung fiir
72 Stunden) ausgerustet, so dass die Anlage nicht standig besetzt sein muss. In
diesem Falle werden bei Storungen Meldungen unterschiedlicher Prioritat an das
Bedienpersonal bzw. die Bereitschaft abgesetzt. Im Falle schwerer Stérungen
schaltet sich die Anlage automatisch ab und tberfuhrt sich so in einen gefahrlosen

Zustand.
Storfallverordnung

Die Mengen der im Heizwerk verwendeten Stoffe liegen unterhalb der
Mengenschwellen des Anhangs 1 Spalte 4 der StorfallV (12. BImSchV), so dass die
Anlage nicht unter die Storfallverordnung fallt. Die Anlage ist auch nicht Teil eines

Betriebsbereiches im Sinne der StorfallV.
Brandschutz

Innerhalb der Anlage sind keine erheblichen Brandlasten vorhanden. Der
Brennstoff Erdgas wird nicht lokal vorgehalten, die Erdgaszufuhr ist von aul3en
abstellbar. Die Anlage ist mit Rauchmeldern ausgerustet, die Alarmierung erfolgt

Uber die betriebliche Warte. Handfeuerloscher sind in ausreichender Anzahl und

Seite | 9
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen %
IFONA

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.1.7

GroRBe vor Ort vorhanden. Die Brandbekampfung erfolgt durch die ortliche

Feuerwehr. Die Loschwasserversorgung ist gesichert.
Flr den Standort wird ein Brandschutzkonzept erstellt.
Explosionsschutz

Die Gasversorgung erfolgt aus dem offentlichen Netz. In der Anbindung an das
Gasnetz vor dem Eintritt in das Betriebsgebaude befindet sich ein
sicherheitsgepriftes Schnellschlussventil. Die weiterfihrenden Gasleitungen

werden regelmaldig Dichtheitsprifungen unterzogen.

Innerhalb des Betriebsgebaudes sind mit Ausnahme des Gas-Raums keine Ex-
Zonen vorhanden. Ex-Zonen befinden sich aul3erhalb des Gebdudes am Austritt
der Atmungsleitungen der Gasregelstrecken. Tempordre Ex-Zonen konnen
auBerdem bei der Reinigung der auBen aufgestellten Gasfilter beim Offnen der
Gehause auftreten. Ein Ex-Schutz-Konzept wird mit dem

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag vorgelegt.

Risiken fiir menschliche Gesundheit, z. B. durch Verunreinigungen von Wasser

und Luft

Die Betriebsfihrung des Heizwerks erfolgt durch Personal der STEAG New
Energies GmbH. Der Betrieb und die Uberwachung der Anlage erfolgt iiber die
Zentralstation. Die Anlage hat keine standigen Arbeitsplatze und verfligt nur tber
Umkleide- und Sanitarraume fiir zeitweilige Arbeitseinsatze. Ein kleiner Bliroraum
fir notwendige Dokumente ist vorhanden. Sozial- und Arbeitsraume sind in der

benachbarten Zentralstation verfligbar.

Ein Umgang mit gefahrlichen Arbeitsstoffen ist im Rahmen des Betriebs nicht

notwendig und findet in der Anlage nicht statt.

Die Anlage kann jederzeit von aul3en liber Not-Aus-Schalter oder ferngesteuert
stillgesetzt werden. Ebenso kann die Gaszufuhr von der Ubergabestation aus

abgeriegelt werden.
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Errichtung und Betrieb eines Heizwerks am Standort Volklingen

Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls nach § 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG o

Durch das Vorhaben kann es nicht zu Risiken fiir die menschliche Gesundheit

kommen. Eine Verschmutzung von Wasser und Luft kann ausgeschlossen werden.
Die Grenzwerte der 44. BImSchV werden berucksichtigt.

2.2 Standort des Vorhabens

2.2.1 Aligemeines
Der Standort des geplanten Heizwerkes befindet sich zwischen dem Kraftwerk
Fenne und den westlich befindlichen Gewerbebetrieben. Wohnbebauung ist im

Umfeld nicht vorhanden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass es sich um
einen stark vorbelasteten Standort handelt.

oS

@
®
=3
o
e
D
a3
&
5l
=

Abbildung 1: Luftbild. Das Plangebiet ist rot umrandet (Quelle: Google Maps)
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Abbildung 2: Schragluftbild. Das Plangebiet ist gelb umrandet (Quelle: Google Earth)

2.2.2 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Die Flache, die fur das Vorhaben bebaut werden soll, wird im Flachennutzungsplan
des Regionalverbandes Saarbriicken als Flache fur Ver- und Entsorgungsanlagen

dargestellt.

FLACHEN FUR VER- UND ENTSORGUNGS-
ANLAGEN, LEITUNGEN

FLACHE FUR VER. UND ENTSORGUNGSANLAGEN

WORNBALFLACHE ‘
GEMISCHTE BAUFLACHE

SONUERSAUFLACHE (2 & UNWENRSITAT)
GEVMERSLCHE EAUFLACHE

Abbildung 3: Ausschnitt des FNPs des Regionalverbandes Saarbriicken
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Mit dem Vorhaben ist daher keine Abweichung von den Zielen des

Flachennutzungsplanes verbunden.

Im Bebauungsplan VIl / 31 ,In den Saarwiesen” von 1984 ist die Flache des

geplanten Heizwerks als von der Bebauung freizuhaltende Griinflache festgesetzt.

Stranenbegrenzungsiinie (§ § (11 B8BauG)

Straflenverikenrstiacnen S M1 RRgLG |

Mit Leitungsrachten zu belastende Flachen
690 21 BRoub)

E'\'v«c‘l'!.‘hq (8912 BBouo)
Fernwarmeleitung ( § 911) 13 ABoLG |
Hochspasnungstel tung (§ 9 (1) 12 BBouG)

Umgrenzung der von der Bebauung freizunaitenden Schulzflache
(%9 (1) 24 BBAWG | . Grantlache ( Hochgrun )

Flochen fur Versorgungsaniagen (§ 9111 12 88auG)

Abbildung 4: Ausschnitt des Bebauungsplanes. Plangebiet rot umrandet (Quelle: Stadt Vélklingen)

Es wurde seitens der STEAG eine Anfrage bei der Stadt Volklingen gestellt, mit der
Bitte um Befreiung von den Festsetzungen nach 8 31 Abs. 2 des
Bebauungsplanes VII/31 und dem Vorschlag eines Flachentauschs mit von zur
Bebauung festgesetzten Flachen weiter nérdlich innerhalb des HQ 100, die derzeit
Grunflache sind. Hierfur spricht u.a., dass die rechtskraftig tiberbaubaren Flachen,
die innerhalb des HQ 100 liegen, dadurch reduziert und in Bereiche aul3erhalb des
Uberschwemmungsgebietes verlagert wiirden. (s. Abbildung 6: Darstellung des

HQ-100).
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Abbildung 5: Geplante Anderung der Flichen des Bplanes (Bebaubare Flache zu Griinflachen,
Grinflachen zu bebaubarer Flache

leids he g
Suche nach Adressen

% A

Abbildung 6: Darstellung des HQ-100

Seite | 14
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IFONA

Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.2.3

224

2.25

Bestehende Nutzung des Gebietes

Das Gebiet wird derzeit zum Teil als Lagerflaiche genutzt. Der nérdliche Teil stellt
sich als Geblsch dar, welches im Winter 2019/2020 stellenweise auf den Stock

gesetzt wurde. Die Flache gehoért bauplanungsrechtlich zum Innenbereich.

Reichtum, Verfligbarkeit, Qualitat und Regenerationsfahigkeit der natiirlichen
Ressourcen, insbesondere Flache, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen,

biologische Vielfalt, des Gebiets und seines Untergrunds (Qualitatskriterien)

Der Grof3teil der Flache fir das geplante Heizwerk wird derzeit als unversiegelte
Lagerflache genutzt. Lediglich ein schmaler Streifen im Norden stellt sich als
Geblsch dar. Die Wertigkeit der Biotope ist aufgrund der isolierten Lage zwischen
Gewerbeflachen und den damit korrespondierenden Stdorungen Uberwiegend
gering. Eine nennenswerte Bedeutung fur den Biotop- und Artenschutz sowie fur

Natur und Landschaft lasst sich nicht feststellen.

Eine Verdanderung des Landschaftsbildes sowie eine mal3gebliche Veranderung

der Naturgliter geht mit dem Vorhaben am Standort nicht einher.

Belastbarkeit von Schutzgiitern (Schutzkriterien)

Schutzgebiete sind am Standort nicht vorhanden. Im Umfeld befindet sich lediglich
ein geschutztes Biotop (Rohrichtbestand/Erlen-Bruchwald, GB-6707-10-0024)
nordlich des Vorhabens in direktem Anschluss zum Parkplatz des Baumarktes. Eine

Beeintrachtigung durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden.

Seite | 15
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IFONA

Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls nach § 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.3

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Geoportal Saarland mit Darstellung der Schutzgebiete und
Biotopkartierung. Plangebiet groRflachig rot umrandet. Nordlich ist lediglich ein geschiitztes Biotop
vorhanden (rot schraffiert)

Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europaischen Union festgelegten

Umweltqualitatsnormen bereits tGberschritten sind, sind nicht vorhanden.

Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte, in amtlichen Listen oder Karten
verzeichnete Denkmaler, Denkmalensembles, Bodendenkmaler oder Gebiete, die
von der durch die Lander bestimmten Denkmalschutzbehorde als archaologisch

bedeutende Landschaften eingestuft worden sind, sind ebenfalls nicht vorhanden.

Art und Merkmale der moglichen Auswirkungen

Nachfolgend werden die moglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf
die Schutzgliter und unter Bezugnahme der projekt- und standortspezifischen

Angaben beurteilt.
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Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG o

2.3.1

Es erfolgt eine Trennung in baubedingte, anlagenbedingte sowie betriebsbedingte

Wirkfaktoren.

Baubedingte Wirkfaktoren
Die baubedingten Auswirkungen auf die Schutzgtter sind insgesamt gering.
Flache

Die baubedingte Flacheninanspruchnahme ist kleinraumig wund betrifft
uberwiegend vorbelastete Flachen im Innenbereich. Neben Lager- und Stellflachen
sind Zuwegungen zu nennen, welche im Anschluss an die Bauarbeiten

zuruckgebaut werden kdnnen.
Boden

Aufgrund des vorbelasteten Standortes sind die Auswirkungen auf den Boden
gering. Die Lagerflachen weisen bereits eine hohe Verdichtung auf und kénnen als
erheblich verdndert angesehen werden. Randlich vorkommende naturbelassene
Bodenflachen kénnen im Vorhaben durch VermeidungsmalRnahmen geschitzt
werden. Besondere oder hochwertige Boden kommen im Plangebiet nicht vor. Ein

erheblicher Eingriff ist nicht ersichtlich.
Wasser

Da Oberflachenwasser nicht vorhanden sind und keine wassergefahrdenden Stoffe
beim Bau zum Einsatz kommen, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das

Schutzgut Wasser zu beflirchten.
Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Der Standort ist weitestgehend ohne Bewuchs und ohne Biotoppotenzial flir Tiere
und Pflanzen. Randlich findet sich ein Geblisch, welches als Brutstandort fiir haufig
vorkommende Geholzbriter in Frage kommt. Eine baubedingte Beeintrachtigung
konnte durch eine Rodung wahrend der Brutzeit eintreten. Diese lasst sich durch
VermeidungsmalRnahmen (Rodung aulRerhalb der Brutzeit) jedoch leicht

vermeiden.
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Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG

2.3.2

2.3.3

Ubrige Schutzgiiter

Auf die lbrigen Schutzguter sind keine relevanten Auswirkungen verbunden.

Anlagenbedingte Wirkfaktoren

Zu den anlagebedingten Wirkfaktoren zahlen die Flacheninanspruchnahme und
die visuelle Verdanderung durch das Bauwerk. Die visuelle Veranderung ist
aufgrund der Vorbelastungen durch das umliegende Gewerbegebiet (u. a. hohe

Silotiirme der Fa. Knauf) und das Kraftwerk aber faktisch nicht gegeben.
s. Schragluftbild Abb. 2.

Die Flacheninanspruchnahme betrifft zum Teil ein Gebisch im Anschluss an eine
Lagerflache. Aufgrund der Vorbelastungen ist das Gebusch nicht als essentielles
Habitat fur Tiere anzusehen. Geringe Auswirkungen wie die Flachenversiegelung
und Uberplanung von Grunflachen konnen im Rahmen der
bauplanungsrechtlichen Grinordnung kompensiert werden. Kann der bei der
Stadt Volklingen angefragte Flachentausch von U(berbaubaren Flachen und
Grunflachen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erfolgen,

entfallt ein Kompensationsbedarf.

Hinsichtlich der ubrigen Schutzguter kommt es anlagebedingt zu keinen

nennenswerten Auswirkungen.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind der Ausstol3 von Abgasen der Erdgas-
Befeuerung, Schallemissionen und-immissionen sowie der allgemeine Betrieb der
Anlage (regelméal3ige Fahrten des Personals, An- und Ablieferungen, allgemeine
Wartung etc.). Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzglter sind unter
Berlcksichtigung der Ergebnisse des Larmgutachtens sowie des

Kaminhéhengutachtens nicht ersichtlich und nicht zu erwarten.
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Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach 8 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG o

3 Fazit

Durch die Errichtung und den Betrieb des Heizwerkes kommt es nicht zu

erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgtter gemafd UVPG.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestande koénnen durch Einhaltung der

gesetzlichen Rodungsfristen vermieden werden.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sowie die Anforderungen der 44. BImSchV
i.V.m. der TA Luft werden unter den in den Gutachten aufgefiihrten Mal3nahmen
eingehalten bzw. erfullt. Hierzu zahlen insbesondere MalRnahmen zur
Schalldammung sowie die Einhaltung einer Schornsteinhéhe von 19,2 m lber

Grund.

Die Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsstudie wird fiur das geplante

Vorhaben nicht als erforderlich angesehen.
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Mittelstadt Volklingen - Bebauungsplan VII/31 "9, Anderung Heizkraftwerk"

| \ || Teil B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I, S. 3634),

Teil A: PLANZEICHNUNG
2 21 | I.  Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB
. zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. |, S. 587)

Versorgungsflache "Gasheizkraftwerk" (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S.
132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geadndert worden ist.
Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geandert worden ist.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI | S 2542), zuletzt geadndert durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 04. Marz 2020 (BGBI. | S. 440)

/
2. MaR der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
,' 2.1 Grundflachenzahl Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
Fur die Versorgungsflache wird die Obergrenze der Grundflachenzahl mit 0,8 festgesetzt. S. 1274), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBI I, S. 432)
,’ | . . Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
2.2 Hohe baulicher Anlagen ) Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBI. | S. 3370)
Im Bebauungsplan wird die HOhe der baulichen Anlagen mit der maximalen geandert worden ist
Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 14b

,' ,’ Gebaudeoberkante (GOKmax) bzw. mit der maximalen Kaminoberkante bestimmt. Dabei
dirfen die Gebaude eine maximale Hohe von 12 m aufweisen, die zum Heizkraftwerk des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)

[
Innerhalb der Versorgungsflache "Gasheizkraftwerk" ist die Errichtung und der Betrieb eines
,' Heizkraftwerkes mit all den erforderlichen, zugehérigen Anlagen und Einrichtungen allgemein
zulassig. Zufahrten, Wege, betriebsbedingte Anlagen (wie z.B. Zaune, Lager) sind ebenfalls

I allgemein zulassig.

| /

b zugehorigen Kamine eine maximale Hohe von 20 m, jeweils bezogen auf das fertige Niveau

I, ,’ der Zufahrtsstralte in Hohe der Gebiude- bzw. Kaminmitte. Bauordnung fiir das Saarland (LBO), in der Fassung vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt S. 822), zuletzt

[ Die Hohe der Gebaude darf durch technische Anlagen, wie z.B. Kilhlaggregate u.&. geandert durch Artikel 1des Gestzes vom 04. Dezember 2019 (Amtsbl. | S. 211)

bl Uberschritten werden. Saarlandisches Naturschutzgesetz (SNG) in der Fassung vom 05. April 2006 (Amtsblatt S. 726), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. | S. 324)

(I
,, / 3. Uberbaubare Grundstiicksfliche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Bau"GB ) Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Saarland (SaarlUVPG) in der Fassung vom 30. Oktober
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die Gberbaubaren Grundstlcksflachen durch Baugrenzen 2002 (Amtsblatt. S. 2494), zuletzt geéndert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. | S. 324)
Saarlandisches Landesplanungsgesetz (SLPG) in der Fassung vom 18. November 2010 (Amtsblatt S. 2599),

I Fernwérmele_itung,
nicht exakt eingemessen

[ . N o P,
L U | festgesetzt. Ein Vortreten von Gebdudeteilen in geringfigigem Ausmal kann zugelassen
|
-__Iu__In__ W ___§ ' werden geéndert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. | S. 324)
N P Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl.
0Oo0o0o0o0 / // 4. Bauweise, gem. § 9 Abs. 1 l\_lr. 2 BauGB o ) ) S. 682), zuletzt geandert dur(?h irtikel 2(des Gzesetzes vom 249 Marz 2020 (Amtsbl. IgS. 208) (
Gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wird fir das Gewerbegebiet eine abweichende Bauweise
Saarlandisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt S.

festgesetzt, die dadurch definiert ist, dass eine Grenzbebauung allgemein zulassig ist. )
1994), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsblatt S. 2)
Satzung tiber den Schutz der Baume in der Mittelstadt Vélklingen vom 01. Januar 2009 (Amtsblatt S. 427)

5. Verkehrsflache gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Im Bebauungsplan wird eine Verkehrsflache der besonderen Zweckbestimmung (private

Zufahrt) festgesetzt.

6. Filihrung von Versorgungsleitungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
Die bestehende Fernwarmeleitung, die das Plangebiet in Nord-Siid-Richtung durchlauft, wird

festgesetzt. Schutzstreifen sind zu beachten.

7. Griinordnerische Festsetzungen
Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr.

25a BauGB
Es wird festgesetzt, dass die nicht baulich genutzten Grundstiicksflachen zu begriinen sind. . i . "
Der Rat der Mittelstadt Vélklingen hat am __._ .2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes VII/31 "5. Anderung

Heizkraftwerk® im Beschleunigten Verfahren gemaR § 13a BauGB beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, wurde mit dem Hinweis auf Durchfihrung im Beschleunigten
.2020 ortsublich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1

Im Bereich der nérdlichen Geltungsbereichsgrenze ist ein neuer 7 m breiter Gehdlzsaum
anzupflanzen. Die Pflanzung ist stufig aufzubauen, so dass die niedrigwlchsigen Gehdlzarten

in Richtung Siden, héherwiichsige Gehodlze und Baume 2. Ordnung in Richtung Norden Verfahren ohne Durchfiihrung einer Umweltpriifung am __._
angeordnet werden. Vorhandene Gehdlze sind in die Neupflanzung zu integrieren. BauGB).

Gehéblzliste (nicht abschlieRend): Der .I':‘sebauungsplan besteheﬂnd aus der Planzei_chnung (Teil A), den Textfes_tsetzunggn (Teil B) und de_r
Baume (empfohlener StU 16-18 cm): Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (A. pseudoplatanus), B_egrun_dun_g (Teil C) hat g?ma&_§ 13a Abs. 2 Nr.1i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr.2 BauGB in der Zeit vom __.__.2020 bis
Hainbuche (Carpinus betulus), Linden (Tilia sp.), Kirsche (Prunus avium), Eichen (Quercus robur), einschlieltlich __.__.2020 offentlich ausgelegen.

Ulmen (Ulmus sp.), Erlen (Alnus glutinosa). .

Ort und Dauer der Offentlichen Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kénnen und dass nicht

C
\\, Straucher (2xv, H 60-80 cm): Hasel (Corylus avellana), Hartriegel (Cornus sanguinea), Holunder
203 293 — . : : .
0 " (Sambucus nigra), Weiltdorn (Crataegus monogyna), Weiden (Salix sp), Wasserschneeball (Viburnum fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Abwagung unberiicksichtigt bleiben kénnen, am . .2020
opulus), Rosen (Rosa sp). o
ortsublich bekannt gemacht.
Die nach § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligenden Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __._ .2020
MaRstab M 1 : 1.000 (im Original) Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b um Stellungnahme gebeten und Gber die Auslegung benachrichtigt. Wahrend der Auslegung gingen Anregungen
BauGB ein, die vom Rat der Mittelstadt Vélklingen am __. gepruft wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen, die
0 20 40 60 80 100 m Baume und Straucher, die nicht unmittelbar von BaumafRnahmen betroffen sind und einen Anregungen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).
guten Gesundheitszustand aufweisen, sind zu erhalten. .
Der Rat der Mittelstadt Volklingen hatam __ . . den Bebauungsplan VII/31 "5. Anderung Heizkraftwerk® als
Hinweis Satzung beschlossen (§ 10 BauGB). Der Bebauungsplan "5. Anderung Heizkraftwerk* besteht aus der
Rodungen sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begriindung (Teil C).
unzulassig. Sollten dennoch Rodungen / RickschnittmaRhahmen in diesem Zeitraum o ]
notwendig werden, die (iber einen geringfiigigen Riickschnitt hinausgehen, ist durch vorherige Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung ausgefertigt.
Kontrolle sicherzustellen, dass keine besetzten Fortpflanzungs-/ Ruhestatten vorhanden sind.
Bei Uberschreitung der Geringfiigigkeit ist ein Befreiungsantrag gem. § 67 BNatSchG zu
stellen. Volklingen,den __ . . Die Oberburgermeisterin

Der Satzungsbeschluss wurde am __._ ortsublich bekannt gemacht.

Il. FESTETZUNG gem. § 1a Abs. 3 BauGB
Es erfolgt eine Kompensation des entstehenden Defizits. Die ndheren Details werden gem. §
Mit dieser Bekanntmachung tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan VII/31 "5. Anderung

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 6. Umgrenzung einer Flache zum Anpflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 1a Abs. 3 BauGB i.V. m. § 11 BauGB in einem Stédtebaulichen Vertrag geregelt
00O0O0 ' o ’ _ : . e ,
Versorgungsflache Gasheizkraftwerk 0] 0] Anpflanzflache I}-(lelitkraftwerk“ , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begriindung in
0000 raft.
lll. FESTSETZUNG gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 LBO
Es wird festgesetzt, dass anfallende Niederschlagswasser in den Ostlich gelegenen In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
Fiirstenbrunnerbach einzuleiten ist (Trennsystem). von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Falligkeit und
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Mittelstadt Volklingen
Bebauungsplan ,VII/31 5. Anderung Heizkraftwerk*

1 VORBEMERKUNGEN / ZIEL DER PLANUNG

Aufstellung

Ziel und Anlass
der Planung

Verfahren

Rechtliche
Grundlagen

Der Rat der Mittelstadt Volklingen hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs-
planes ,VII/31 5. Anderung Heizkraftwerk® im beschleunigten Verfahren gem. § 13a
BauGB gefasst.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kraftwerksstandort Vélklingen-Fenne plant die
STEAG New Energies GmbH ein Heizkraftwerk, um zu einer energieeffizienten und
sicheren Fernwarmeversorgung beizutragen. Das Heizkraftwerk besteht aus 2 Heil3-
wasserkesseln, deren Warme mit je 2 Erdgaskesseln bereitgestellt wird.

Im Heizwerk sollen ca. 40 MW thermische Nennleistung in die Fernwarmeschiene aus-
gekoppelt werden. Als Brennstoff wird ausschlieRlich Erdgas eingesetzt.

Vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs soll die Fernwarmeerzeugung fur die Fern-
warmeschiene Saar in den nachsten Jahren schrittweise auf neue Erzeugungsinstru-
mente umgestellt werden.

Das Heizwerk soll neben dem vorhandenen Kraftwerk errichtet werden, um insbeson-
dere die vorhandene Infrastruktur (z.B. Pumpen, Leitungen u.a.) nutzen zu kénnen.

Da es sich bei der vorliegenden Planung um eine MalRnahme der Innenentwicklung
handelt, wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemaf § 13a BauGB
aufgestellt. Die frihzeitige Beteiligung der Behérden gemal § 4 Abs. 1 BauGB sowie
die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sind somit nicht
erforderlich.

Das geplante Heizwerk befindet sich im Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebau-
ungsplanes VII/31 ,In den Saarwiesen®, der hier eine ,Umgrenzung der von der Bebau-
ung freizuhaltenden Schutzflache, Grinflache (Hochgriin) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24
BBauG* ausweist. Geplant ist die Festsetzung einer Versorgungsflache fir ein Gas-
heizkraftwerk.

Fir die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde eine standortgebundene Vor-
prufung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG erstellt. Sie kommt zum Ergebnis, dass keine
erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind und eine ausfihrliche Umweltvertraglich-
keitspriifung nicht erforderlich ist.’

Die Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung GmbH, Saarbrticker Stral3e 178, 66333
Vélklingen, wurde mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt.

Den Festsetzungen und dem Verfahren des Bebauungsplanes liegen im Wesentlichen
die auf dem Plan verzeichneten Rechtsgrundlagen zugrunde.

2 BESTANDSSITUATION / PLANGEBIET

Vorhandene
Nutzung

Bei den Bestandsstrukturen handelt es sich derzeit um unbefestigte Lagerflachen so-
wie um Gebusche, welche aufgrund der Lage hohen Stérungen ausgesetzt sind und
fur den Naturhaushalt daher nur eine untergeordnete Bedeutung aufweisen.“? Nord-
lich grenzt ein Pappelbestand an, der als Immissionsschutz-Hochgriin seinerzeit im
Zuge der Gewerbegebietserschlieung angepflanzt wurde.

T IFONA GmbH, Errichtung und Betrieb eines Heizwerks in Vélklingen - Allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach § 7
Absatz 1 Satz 1 UVPG. Vdlklingen, Marz 2020
2 IFONA, a,a,0,S.7
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Umgebende
Nutzungen

Erreichbarkeit /
Verkehr

Naturraum,
Geologie

Boden

Hydrologie

Wasser

Klima,
Lufthygiene

Biotoptypen

Im Zuge von Leitungsarbeiten und dem Ruckbau unterirdischer Kanale, wurden die
Geholzstrukturen weitgehend gerodet.

Weiter im Norden (ndrdlich des Pappelbestands) befindet sich in ca. 350 m die Saar
sowie die A620, im Osten ist das vorhandene Kraftwerk zu finden. Stdostlich verlauft
die Bahnstrecke (Werksgleis), im Siden grenzen weitere Gewerbebetriebe an, und im
Westen befindet sich der Globus Baumarkt mit seinen zugehdrigen Stellplatzflachen.
Die Umgebung des Plangebietes ist stark vorbelastet.

Die Erschlielung des Plangebietes soll Uber die vorhandene Zufahrt der Saarwiesen-
stralle erfolgen.

Aus naturrdumlicher Sicht befindet sich das Planungsgebiet innerhalb des Naturrau-
mes ,Volklinger Saartal®. In diesem Bereich sind Schichten des Karbons und des Bunt-
sandsteins von der Saar ausgeraumt, so dass diesen holozane fluviale Talablagerun-
gen aufliegen.

Der Bereich liegt innerhalb der ehemaligen Eisenerzkonzession ,Geislautern®. Auf Spu-
ren von ehemaligem Bergbau ist zu achten.

Wahrend im stdlichen Bereich keine natirlichen Boden vorhanden sind, sind im nord-
lichen Anschlussbereich innerhalb des Pappelbestandes typische Staundssebdden
(Gley) bzw. Pseudogley anzutreffen. Die Bodentubersichtskarte des Saarlandes stellt
den Bereich als anthropogen uberformten Siedlungsbereich dar und differenziert keine
Bodentypen.

Falls Bodendenkmaéler / Bodenfunde bei Baumafnahmen auftauchen sollten, sind
diese gem. SDSchG meldepflichtig.

Gem. Hydrogeologischer Karte des Saarlandes ist der Planungsraum den Festgestei-
nen mit vernachlassigbarem Wasserleitvermégen zuzuordnen. Eine direkte Versicke-
rung des anfallenden Niederschlagswassers innerhalb des Geltungsbereiches ist des-
halb schwierig.

Oberflachengewasser existieren innerhalb des Geltungsbereiches nicht. Das Plange-
biet liegt nicht in einem festgesetzten Wasserschutzgebiet.

Ostlich des Plangebietes befindet sich in ca. 10-15 m Entfernung der Fiirstenbrunnen-
bach. Der Bachverlauf wird durch die Planungen nicht tangiert.

Gem. Klimatopkarte des Landschaftsplanes des Regionalverbands liegt das Plange-
biet innerhalb eines gering belasteten Siedlungsklimatops. Das nérdlich liegende Saar-
tal ist eine Kaltluftabflussbahn, die die aus den angrenzenden Talern eingeflossenen
Frischluftmassen sammelt und talabwarts abfuhrt.

Die industrielle und gewerbliche Bebauung im Umfeld des Eingriffsbereiches stellt ein
Abflusshindernis innerhalb der Kaltluftabflussbahn dar. Insbesondere das Kraftwerk
Fenne beeinflusst die lokalen Flurwinde und das Kleinklima entscheidend.

Wahrend die umliegenden industriell - gewerblichen Nutzungen sowie der Individual-
verkehr auf den Stellplatzflachen des angrenzenden Baumarktes eine Vorbelastung
hinsichtlich der Luftschadstoffe darstellen, wirken die Grinstrukturen, insbesondere
der nordlich angrenzende Pappelbestand aulierhalb des Geltungsbereiches, ausglei-
chend und haben eine luftreinigende Wirkung.

Der sudliche Bereich des Plangebietes ist asphaltiert, da er bereits jetzt als Zufahrt zu
den angrenzenden Gewerbebetrieben dient.

agstaUMWELT

Stand: Offentliche Auslegung /TOB-Beteiligung
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Biotope

Schutzobjekte/
-gebiete

Natura2000

saP

Die Strukturen noérdlich der StralRe stellten sich vor der Rodung, die fur die Leitungs-
und Rickbauarbeiten notwendig wurden, wie folgt dar:3

Nordlich schloss sich eine geschotterte Flache an, die als Lager- und Rangierflache
genutzt wurde. Der Ubergangsbereich zum Pappelbestand wurde von Gebiischstruk-
turen (ca. 1.060 gm) gebildet. Beim Gehdélzsaum handelte es sich um Berg-/ und Spit-
zahorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), Weiden (Salix caprea), Birken (Betula
pendula), Weiltdorn (Crataegus monogyna), Espen (Populus tremula), Hundsrose
(Rosa canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Brombeeren (Rubus fruticosus)
und nicht standortgerechte Akazien (Robinia pseudacacia), die bereichsweise einge-
streut waren. Restbestande dieser Geholze sind noch zwischen Rohrleitungstrasse
und Saarwiesenstral3e vorzufinden.

Der nérdliche Teil des Geltungsbereiches gehoérte mit dem Pappelbestand (ca. 1.400
gm) zum Grungurtel, der im rechtskraftigen Bebauungsplan als ,Hochgrin®, das als
Immissionsschutz dienen soll, festgesetzt ist. Dieses Hochgriin ist als innergewerbliche
Grunflache anzusehen.

Der Pappelbestand, der sich nach Norden hin fortsetzt, wird aus verschieden ausge-
pragten Bereichen zusammengesetzt. Der grofdte Teil besteht aus einer ca. 40 - 50jah-
rigen Pappelanpflanzung (Raster 6m x 6 m, Stammdurchmesser > 30 cm), die in Zwi-
schenreihen mit Eschen, Ulme, Sommerlinde, Erle, Berg- und Spitzahorn angepflanzte
standortgerechte und naturraumtypische Geholzarten (Pflanzabstand 2,5 m, Stamm-
durchmesser 20 cm - 25 cm) aufweist. Krautiger Unterwuchs ist kaum vorhanden.

Im Plangebiet selbst befinden sich keine geschiitzten Biotope gem. § 30 BNatSchG (§
22 SNG). Im Zuge der Offenlandbiotopkartierung wurden weder im Plangebiet noch im
direkten Umfeld Flachen erfasst, da das Umfeld gewerblich gepragt ist und keine na-
turlichen Offenlandstrukturen im Sinne des Anhangs 1 FFH-RL aufweist.

Weiter nérdlich (deutlich auf3erhalb des Geltungsbereiches in Richtung Saar) befindet
sich ein Feucht-Biotop, das durch vorliegende Bebauungsplananderung jedoch nicht
tangiert wird.

Die vorliegende Planung hat keine Auswirkungen auf Biotopflachen bzw. Lebensraum-
typen gem. FFH-RL.

Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete sowie geschiitzte Landschaftsbestand-
teile sind nicht betroffen.
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.

Es sind keine Natura 2000-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat- bzw. EU-Vogelschutz-Richt-
linie) betroffen.

Das Plangebiet liegt weder in einem SPA-Gebiet (Special Protection Area, im Rahmen
Natura2000) noch in einem IBA-Gebiet (International Bird Area).

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist die spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP) im
Zuge der Bebauungsplanaufstellung (§ 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) auf streng ge-
schutzte Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie auf europaische Vogelarten
zu beschranken. Gem. § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG liegt bei der Betroffenheit anderer
besonders geschitzter Arten gem. BArtSchV kein Verstold gegen die Verbote des § 44
Abs. 1 BNatSchG vor.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung auf Basis der Habitatbewertung wurde im
Zuge der Bebauungsplanaufstellung mit folgendem Ergebnis durchgefiihrt (vgl. An-
hang):

3 Die Bestandsbeschreibung basiert auf den Bestandsaufnahmen zum rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. VIl / 31 “In den
Saarwiesen - 3. Anderung“ (Satzung Juli 2003).
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Umweltbericht

Landschaftsbild/
Erholung

Ver- und
Entsorgung

Denkmalschutz

Stérfallbetrieb
(Seveso )

Durch das geplante Vorhaben sind nach derzeitiger Einschatzung keine Verbotstatbe-
stdande gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG einschlagig, wenn die artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaflnahmen eingehalten werden (Rodungszeiten gem. § 39 BNatSchG be-
achten). Ferner sind keine erheblichen Beeintrachtigungen des Erhaltungszustands ei-
ner lokalen Population der relevanten Arten zu erwarten.

Ein Umweltbericht ist im beschleunigten Verfahren nicht erforderlich und somit nicht
Gegenstand der Bebauungsplananderung.

Das Landschaftsbild des Plangebietes wird Uberwiegend durch die vorhandenen ge-
werblichen bzw. industriellen Nutzungen bestimmt. Insbesondere das Kraftwerk Fenne
und das Knauf-Gipswerk dominieren dabei das Erscheinungsbild.

Eine Erholungsfunktion erfullt das Plangebiet nicht.

Da das Plangebiet bereits z.T. baulich als Lagerflache vorgenutzt wird und angrenzend
Gewerbebetriebe existieren, ist die Ver- und Entsorgung bereits vorhanden bzw. steht
in unmittelbarer Nahe zur Verfligung.

Das Plangebiet wird von einem alten Haubenkanal gequert, der zwischenzeitlich still-
gelegt und beseitigt wurde. Bei den Bauarbeiten hierzu wurden im Plangebiet Uber-
reste ehemaliger Bebauung vorgefunden.

Die vorhandene Fernwarmeleitung wird im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.
Schutzabstande sind zu beachten.

Das anfallende Niederschlagswasser soll in den 6stlich gelegenen Furstenbrunnen-
bach geleitet werden. Damit wird dem § 49 a Saarlandisches Wassergesetz (SWG)
entsprochen.

Das Schmutzwasser wird in die vorhandenen Kanale geleitet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Denk-
maler. Es wird auf die Anzeigepflicht und das befristete Veranderungsverbot geman §
12 SDschG hingewiesen.

Das Plangebiet befindet sich knapp au3erhalb des Achtungsabstandes des Kraftwerks
in Fenne, das aufgrund seiner Ammoniak-Lagerung als potenzieller Storfallbetrieb ein-
gestuft ist. Der Achtungsabstand betragt in vorliegendem Fall 625 m.

Des Weiteren ist die westlich gelegene Praxair als Storfallbetrieb eingestuft. Auch
hierzu befindet sich das Plangebiet auerhalb des Achtungsabstandes.

agstaUMWELT
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Abb: Stérfallbetriebe mit Achtungsabstand, Quelle: Stadt Vélklingen

Im Plangebiet selbst ist kein Storfallbetrieb geplant. Die Mengen der im Heizwerk ver-
wendeten Stoffe liegen unterhalb der Mengenschwellen des Anhangs 1 Spalte 4 der
StorfallV (12. BImSchV), so dass die Anlage nicht unter die Storfallverordnung fallt.
Das Heizwerk ist auch nicht Teil eines Betriebsbereiches im Sinne der StorfallV.

Im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wurde ein schall-
technisches Gutachten erarbeitet.
Das Gutachten kann wie folgt zusammengefasst werden:

L,Unter Berticksichtigung der in der vorliegenden Untersuchung betrachtetetn
Gerduschquellen und der Schallddmm-Malle der AuBenbauteile des Kesselhauses
ergeben sich durch den Betrieb des geplanten Heizwerkes Beurteilungspegel der
Gerduschimmission nachts, die die an den betrachteten Immissionsorten nach TA
Larm [1] geltenden Immissionsrichtwerte um 9 db bis 15 dB unterschreiten.

Gemdl Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA Léarm [1] ist die Zusatzbelastung durch die geplante
Anlage an allen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. Eine Betrachtung der
Vorbelastung ist gemaR Nr. 3.2.1 Abs. 6 der TA L&rm nicht erforderlich.“

Nahere Details sind dem Gutachten zu entnehmen.
Eventuelle Auflagen kénnen ggf. im Rahmen der Baugenehmigung erfolgen.

Im Bereich des geplanten Heizkraftwerkes selbst sind keine Altlasten bekannt, aller-
dings weist das stadtische Kataster im randlichen Bereich der Zufahrtsstrale eine
Verdachtsflache aus (9060408H). Sollten bei der Bau- und ErschlieSungsmafinahme
Altlasten bekannt werden, so sind diese dem Landesamt fir Umwelt- und Arbeits-
schutz als Untere Bodenschutzbehérde zu melden.

4

Gutachterliche Stellungnahme zu den Gerauschemissionen und -immissionen durch das geplante Heizwerk Vélklingen

der STEAG New Energies GmbH am Standort Volklingen-Fenne, proTerra Umweltschutz- und Managementberatung
GmbH, Sulzbach, 25.02.2020
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Quelle Stadt Vélklingen

3 VORGABEN UBERGEORDNETER PLANUNGEN

FNP Gemal § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickeln. Der Flachennutzungsplan der Mittelstadt Voélklingen stellt das Plangebiet
bereits als Versorgungsflache dar. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flachennut-
zungsplan entwickelt.

LEP Der Landesentwicklungsplan Teilabschnitt Umwelt vom 13. Juli 2004 enthalt keine der
Planung entgegenstehenden Zlelaussagen
'| _._ i - /} g . ";-_:_ = ,.- - N_.- .-'_T,_-_?;'_; T -'.‘r“'-,-‘"::: L+
‘u’clkllngen _"_ 2 A o 7
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Abb.: Ausschnitt LEP Umwelt
Die Bereiche 6stlich und stidlich sind gewerbliche Vorranggebiete (VG).
Der nordlich angrenzende Pappelbestand ist als Vorranggebiet Hochwasserschutz

(VH) festgelegt. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, liegt der Geltungsbereich au-
Rerhalb der HQ100-Linie, die Grundlage fur die Festlegung des VH ist.

agstaUMWELT Stand: Offentliche Auslegung /TOB-Beteiligung
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Der LEP Siedlung trifft fir den vorliegenden Bebauungsplan keine entgegenstehenden
Aussagen.

4 PLANUNGSKONZEPTION UND FESTSETZUNGEN

Versorgungs-
Fléache

Der Bebauungsplan soll die Errichtung eines Heizkraftwerkes ermdglichen. Es handelt
sich dabei um die Nutzbarmachung einer brach gefallenen Flache.

Die Warmebereitstellung erfolgt mit 2 Erdgaskesseln. Es sollen ca. 2x20 MW thermi-
sche Nennleistung in die Fernwarmeschiene ausgekoppelt werden. Die Einzel-Kessel-
Feuerungswarmeleistung (FWL) betragt maximal 23 MW. D.h. das Heizwerk hat eine
FWL von ca. 46 MW.°

Es ist beabsichtigt, die Zufahrt tGber die vorhandene ErschlieRung ausgehend von der
Saarwiesenstralle zu nutzen.

Um die beabsichtigte Nutzung zu ermdglichen, werden folgende Festsetzungen getrof-
fen:

Um das geplante Heizkraftwerk realisieren zu kénnen, ist die Festsetzung einer Ver-
sorgungsflache Gasheizkraftwerk (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) erforderlich.

Innerhalb der Versorgungsflache ist die Errichtung und der Betrieb eines Heizwerkes
mit all den erforderlichen, zugehdérigen Anlagen und Einrichtungen allgemein zulassig.
Zufahrten, Wege, betriebsbedingte Anlagen (wie z.B. Zaune, Lager) sind ebenfalls all-
gemein zulassig.

Diese Festsetzung ermoglicht das seitens der Steag geplante Heizwerk und lasst Ent-
wicklungsspielraume zu.

5IFONA, a,3,0, S. 3
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Mal der baulichen

Nutzung

Baugrenzen

Bauweise

Verkehrsfldche

Regenwasser

Oberirdische
Leitungen

Die Hohe der baulichen Anlagen wird bestimmt durch die maximale Gebaudeober-
kante. Es wird eine maximale Gebaudeoberkante (GOKmax) von 12 m fir die geplan-
ten Gebaude bzw. eine maximale Kaminoberkante von 20 m fir die zugehdrigen Ka-
mine festgesetzt (siehe Plan). Die Hohe der Gebaude darf durch technische Anlagen,
wie z.B. Kuhlaggregate u.a. Uberschritten werden. Bezugspunkt ist das fertige Niveau
der Zufahrtsstral3e in Hohe der Gebaude- bzw. Kaminmitte.

Durch die Hohenfestsetzung wird eine Gebaudehohe ermdglicht, die sich in die Umge-
bung einfligt und am angrenzenden Bestand orientiert.

Die Umgebung ist gewerblich bzw. industriell gepragt. Die Hohe von 12 m fiigt sich in
die Bestandsbebauung ein, durch die geplante Kaminhdéhe von 20 m sind aufgrund der
stark das Landschaftsbild pragenden Kraftwerkstliirme sowie der sidlich des Plange-
bietes vorhandenen Silotiirme keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

Fur die Versorgungsflache wird eine Grundflachenzahl von 0,8 festgesetzt (siehe Plan).

Mit der Festsetzung der maximalen Grundflachenzahl werden die maximale Versiege-
lung und die Bodeninanspruchnahme geregelt.

Eine Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse ist nicht erforderlich, da die Héhe durch
die Festsetzung der maximalen Gebaudeoberkante klar definiert ist.

Die GRZ von 0,8 entspricht in etwa dem vorhandenen Versiegelungsgrad der gewerb-
lichen Umgebungsbebauung.

Die eben genannten Festsetzungen sind zwar auf das geplante Heizkraftwerk zuge-
schnitten, sollen aber dennoch einen gewissen Entwicklungsspielraum bieten, da es
sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen bestimmt. Ein Vor-
treten von Gebaudeteilen in geringfuigigem Ausmal kann zugelassen werden.

Gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wird fur das Gewerbegebiet eine abweichende Bauweise
festgesetzt, die dadurch definiert ist, dass eine Grenzbebauung allgemein zuldssig ist.

Diese Festsetzung ermoglicht insbesondere im sidlichen Bereich des Plangebietes
eine groRere Flexibilitat hinsichtlich der geplanten Bebauung.

Im Bebauungsplan wird eine Verkehrsflache der besonderen Zweckbestimmung (pri-
vate Zufahrt) festgesetzt.

Diese dient als ErschlieBung des geplanten Heizwerkes.

Das anfallende Niederschlagswasser ist vom Schmutzwasser getrennt abzuleiten. Es
wird dem Furstenbrunnenbach zugeflhrt.

Durch diese Festsetzung wird dem § 49a SWG Rechnung getragen.

Die vorhandene Fernwarmeleitung wird im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.
Schutzabstande sind zu beachten.

5 GRUNORDNUNG / ARTENSCHUTZ

Der vorliegende Bebauungsplan soll mit Hilfe griin- und landschaftsplanerischer Fest-
setzungen den Belangen i.S. von § 1 Abs. 6 und § 1a BauGB Rechnung tragen und
etwaige nachteilige Auswirkungen so weit wie méglich minimieren bzw. unvermeidbare
Beeintrachtigungen ausgleichen.

Eingriffs-/ Ausgleichs-
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bilanzierung

Festsetzungen

Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan gemaf § 13a BauGB um eine Mal3-
nahme der Innenentwicklung handelt, gilt der Eingriff gemaR des § 13 a Abs. 2 Nr. 4
BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung
zulassig, so dass ein naturschutzrechtlicher Ausgleich grundsatzlich nicht erforderlich
ist.

Ungeachtet dessen wird fiir die im rechtskraftigen Bebauungsplan festgesetzte inner-
gewerbliche Grinflache mit dem Zweck ,,Hochgriin® als Immissionsschutzgriin ein Aus-
gleich erbracht.

Zur anndhernden Ermittlung des freiwilligen Kompensationsbedarfs wird die folgende
Uberschlagige Berechnung durchgefihrt, die sich an den derzeit glltigen Festsetzun-
gen orientiert und die Bewertung aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. VII / 31
“In den Saarwiesen - 3. Anderung“ (Satzung Juli 2003) zugrunde legt.

Bestand (rechtskraftiger BPlan):

1.140 gm Gewerbeflache - Wertigkeit: 0 OW

3.040 gm festgesetztes Hochgriin (derzeit Pappelbestand mit Gehdlzsaum)
Wertigkeit bei 10 OW/gm: 30.400 OW

Neuplanung (BPlan 2020):

4.180 gm Versorgungsflache (GRZ 0,8), davon:

3.340 gm maximal Uberbaubar - Wertigkeit 0 OW

840 gm nicht Uberbaubar und mit Gehdlzen zu bepflanzen
Wertigkeit bei 9 OW/gm: 7.560 OW

Bilanz: Defizit von 22.840 OW.

Die Details zum Ausgleich werden Uber einen Stadtebaulichen Vertrag gem. § 11
BauGB i.V.m. § 1a BauGB bis zum Satzungsbeschluss geregelt.

Dennoch werden im Bebauungsplan grunordnerische Festsetzungen getroffen, die
dem Okologischen Belang Rechnung tragen.

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird festgesetzt, dass die nicht Uberbauten Grund-
sticksflachen mit heimischen und standortgerechten Geholzen zu begriinen sind.

Im Bereich der noérdlichen Geltungsbereichsgrenze ist ein neuer 7 m breiter Geholz-
saum anzupflanzen. Dieser hat die Funktion, die unteren Stammbereiche der freige-
stellten Baume des nordlich angrenzenden Baumbestandes vor starker Sonnenein-
strahlung zu schitzen. Durch die Auswahl blitenreicher, einheimischer Straucharten
bietet dieser Saum auch fir Insekten ein Nahrungshabitat. Auch kann dieses Gehdlz
als Brutplatz fiir Heckenbruter dienen.

Die Pflanzung ist stufig aufzubauen, so dass die niedrigwlichsigen Gehélzarten in Rich-
tung Slden, héherwichsige Gehdlze und Baume 2. Ordnung in Richtung ,Hochgrin®
angeordnet werden. Im Schutzstreifen der oberirdischen Leitung, die von Norden nach
Suden verlauft, sind keine Gehdlze anzupflanzen. Vorhandene Gehdlze sind in die
Neupflanzung zu integrieren.

Fur Neupflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind standortgerechte, einhei-
mische Geholze zu verwenden (vgl. Geholzliste).

Geholzliste (nicht abschlieRend):

Baume (empfohlener StU 16-18 cm): Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (A.
pseudoplatanus), Hainbuche (Carpinus betulus), Linden (Tilia sp.), Kirsche (Prunus
avium), Eichen (Quercus robur), Uimen (Ulmus sp.), Erlen (Alnus glutinosa). .

Straucher (2xv, H 60-80 cm): Hasel (Corylus avellana), Hartriegel (Cornus sanguinea),
Holunder (Sambucus nigra), Weilldorn (Crataegus monogyna), Weiden (Salix sp),
Wasserschneeball (Viburnum opulus), Rosen (Rosa sp).
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Hinweis

Ebenso sind sonstige Baume und Straucher, die nicht unmittelbar von Baumaflinahmen
betroffen sind und einen guten Gesundheitszustand aufweisen, zu erhalten.

Rodungen sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. Sep-
tember unzulassig. Sollten dennoch Rodungen/ RickschnittmalRnahmen in diesem
Zeitraum notwendig werden, die Uber einen geringfligigen Rickschnitt hinausgehen,
ist durch vorherige Kontrolle sicherzustellen, dass keine besetzten Fortpflanzungs-/
Ruhestatten vorhanden sind. Bei Uberschreitung der Geringfiigigkeit ist ein Befreiungs-
antrag gem. § 67 BNatSchG zu stellen.

6 PRUFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN

In vorliegendem Fall handelt es sich um die Nutzbarmachung einer stadtebaulich un-
geordneten Flache.

Da das geplante Heizwerk Synergieeffekte zum benachbarten Kraftwerk nutzen soll,
entfallen anderweitige Standorte.

Dem Gebot der Innenentwicklung wird nachgekommen, die Flache ist aus dem FNP
entwickelt.

Als Planungsalternative kommt die Null-Variante in Betracht. Dies wirde bedeuten,
dass die vorhandene Nutzung (unattraktive Lager- und Abstellflache) bestehen bleiben
wurde und die Realisierung des Heizwerkes nicht moglich ware.

Der rechtskraftige Bebauungsplan hatte weiterhin Gliltigkeit, allerdings entspricht die
tatsachliche Vor-Ort-Situation nicht den Festsetzungen.

7  HINWEISE

... werden im Zuge des Verfahrens erganzt...

8 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG - ABWAGUNG

Mit Realisierung der Planung sind Auswirkungen auf einzelne der in § 1 Abs. 6 BauGB
genannten Belange zu erwarten. Diese Auswirkungen werden im Folgenden erlautert
und in die Abwagung mit eingestellt. Gemal § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung
der Bauleitplane die offentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abzuwagen.

Bei vorliegender Planung handelt es sich um die Anderung des Bebauungsplanes
VII/31 ,In den Saarwiesen®, der hier eine ,Umgrenzung der von der Bebauung freizu-
haltenden Schutzflache, Grinflache (Hochgriin) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauG"* aus-
weist.

Wohnbediirfnisse/
Wohn- und Arbeits-

Verhéltnisse

Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird keine Wohnnutzung ermdglicht. Dem Be-
lang der Wohnbedurfnisse wird an anderen Stellen im Stadtgebiet Rechnung getragen.

Das geplante Heizwerk fallt nicht unter die Seveso-Bestimmungen.

Von einer Beeintrachtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse durch den
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Soziale und
kulturelle

Bediirfnisse

Raumstruktur

Denkmalschutz/
Orts- und

Landschaftsbild

Kirchliche
Belange

Belange des
Umweltschutzes

Artenschutz

Flora/Fauna

Bebauungsplan ist daher nicht auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass beim Be-
trieb der neuen Anlage die arbeitsschutzrechtlichen Regeln und Normen eingehalten
werden.

Ein Schallgutachten hat ergeben, dass an den betrachteten Immissionsorten die Im-
missionsrichtwerte unterschritten werden.

Der Charakter der Umgebungsbebauung ist von gewerblichen bzw. industriellen Nut-
zungen gepragt, insofern fugt sich der Bebauungsplan mit dem geplanten Heizwerk in
die Umgebung ein.

Durch die geplante Nutzung wird kein nennenswerter Verkehr induziert. Die geplante
Zufahrt erfolgt Uber Saarwiesenstral3e.

Soziale und kulturelle Belange sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Die Pla-
nung hat keine Auswirkungen auf soziale und kulturelle Belange.

Der Bebauungsplan hat des Weiteren keine Auswirkungen auf den zentralen Versor-
gungsbereich.

Belange des Denkmalschutzes sind nicht betroffen, da innerhalb des Plangebietes
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Denkmaler vorhanden sind.

Da die Umgebung insbesondere durch das vorhandene Kraftwerk stark mit seinen gro-
Ren Kuhltirmen stark vorgepragt ist, ist durch die Bebauungsplananderung von keiner
Beeintrachtigung das Landschaftsbild betreffend auszugehen.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine kirchlichen Einrichtungen.

Zu den Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes ist Folgendes auszufiihren:

Es wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung gemaR § 44 Abs. 5 BNatSchG
durchgefliihrt. Demnach stehen der Planung Belange des europaischen Artenschutzes
nicht entgegen.

Durch die Umnutzung eines Teils des als ,Hochgrin® zum Immissionsschutz festge-
setzten innergewerblichen Gehdlzgurtels gehen Lebensrdume fir die Fauna, insbe-
sondere flr Geholz bewohnende Vogelarten sowie flr Insekten verloren. Aufgrund des
hohen Stérgrads der Umgebungsnutzungen sind in den Randbereichen der Geholz-
strukturen, die fur die Bebauungsplananderung in Anspruch genommen werden, nur
storungstolerante Allerwelts-Arten zu erwarten. Durch die Umsetzung des Vorhabens
sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, die der Planung entgegenstehen.

Im nordlichen Geltungsbereich wird ein Gehélzsaum angepflanzt, der sich positiv auf
Flora und Fauna auswirkt.

Eingriff/Ausgleich Grundsatzlich gilt der Eingriff gemal des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des

Schutzgebiete
Boden

§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung zuldssig, so dass eine
rechnerische Bilanzierung und ein naturschutzrechtlicher Ausgleich nicht erforderlich
sind. Ungeachtet dessen wird fur die im rechtskraftigen Bebauungsplan festgesetzte
Grinflache mit dem Zweck ,Hochgrin® als Immissionsschutz ein Ausgleich erbracht.
Die Details werden Uber einen Stadtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB i.V.m. § 1a
BauGB geregelt.

Schutzgebiete sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes zum Mal der baulichen Nutzung sind be-
darfsorientiert und dennoch flexibel gestaltet, da es sich um eine Angebotsplanung
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Wasser

Klima/Luft-
hygiene

Belange gem.
§1Abs. 6

Nr. 8 a)-f)

Freizeit/
Naherholung

Verkehr

Verteidigung

Hochwasser-
schutz

handelt. Dartiber hinaus wird auf eine Flache im Innenbereich zurlickgegriffen, die be-
reits teilweise versiegelt ist. Somit wird dem Gebot Innen- vor AuRenentwicklung nach-
gekommen. Sollten bei der Bau- und ErschlieBungsmafRnahme Altlasten auftauchen,
so sind diese dem Landesamt fir Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere Bodenschutz-
behorde zu melden.

Anzumerken ist auBerdem, dass es sich scheinbar nicht um eine erstmalige Bebauung
des Plangebietes handelt, da bei Leitungsarbeiten Uberreste von vorangegangenen
Nutzungen gefunden wurden.

Das auf der Flache anfallende Niederschlagswasser wird gesammelt und dem Furs-
tenbrunnenbach und somit dem naturlichen Kreislauf wieder zugeflhrt.

Durch den Bebauungsplan sind, nicht zuletzt auch aufgrund der vorhandenen Vorbe-
lastungen der Umgebung, keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das Klima zu
erwarten.

Kaltluftabflussbahnen oder -entstehungsgebiete werden durch den Bebauungsplan
nicht gestort.

Das Vorhaben tragt dazu bei, im Zuge der Energiewende CO; zu reduzieren, da Heiz-
energie fir die Fernwarmeversorgung, die bislang durch die Verbrennung von Kohle
erzeugt wurde, nun durch weniger emissionstrachtiges Erdgas ersetzt wird.

Wirtschaftliche Belange stehen der Planung nicht entgegen.

Die Anderung des Bebauungsplanes dient der Aufrechterhaltung des Betriebes der be-
stehenden Fernwarmeschiene. Das geplante Heizkraftwerk soll zum Einsatz kommen,
wenn die bisherigen Fernwarme-Erzeuger aufgrund von reduziertem Betrieb weniger
Leistung als bendtigt einspeisen. In vorliegendem Fall wird die Grundlast der Warme
durch Anlagen wie dem Fenner Kraftwerk erzeugt. Der dariiberhinausgehende War-
mebedarf soll durch das nun geplante Heizwerk abgedeckt werden bzw. bei Ausfall der
KWK-Erzeugungsanlagen soll das Heizwerk an deren Stelle treten.

Da es sich im vorliegenden Fall nicht um forst- oder landwirtschaftliche Flachen han-
delt, sind durch die Realisierung des Bebauungsplanes keine Beeintrachtigungen zu
erwarten.

Die ErschlieBung des Plangebietes ist gesichert.

Mit einer Beeintrachtigung der Erholungsfunktion ist nicht zu rechnen, da die Flache
derzeit bereits nicht zu Erholungszwecken fur die Offentlichkeit zur Verfligung steht.

Der Betrieb und die Uberwachung des Heizkraftwerkes erfolgt durch die Zentralstation
des Kraftwerkes, insofern sind keine nennenswerten Verkehre durch die vorliegende
Planung zu erwarten.

Die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB werden von der Planung nicht berihrt.

Die Planung hat keine Auswirkungen auf den Hochwasserschutz. Die Planung befindet
sich aulerhalb des HQ100-Bereiches der Saar.
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ANHANG 1: ARTENSCHUTZRECHTLICHE BETRACHTUNG/ PRUFUNG (SAP)

rechtliche
Grundlagen

Priifung

Hinweis

Tabelle 1:

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG ist die artenschutzrechtliche Prifung im Zuge der Bebau-
ungsplanaufstellung bzw. -anderung (§ 18 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BNatSchG) auf
streng geschitzte Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie sowie auf europaische
Vogelarten zu beschranken. Gem. § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG liegt bei der Betrof-
fenheit anderer besonders geschitzter Arten gem. BArtSchV bei Handlungen zur
Durchflhrung eines Eingriffs oder Vorhabens zur Umsetzung eines Bebauungsplanes
kein Verstold gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

Datengrundlage der artenschutzrechtlichen Prifung sind die 6ffentlich zuganglichen
Internet-Quellen des GeoPortal Saarland, Daten des Landesamtes fir Umwelt und Ar-
beitsschutz, weitere aktuelle Daten zum Vorkommen relevanter Arten im Saarland (u.a.
Verbreitungsatlanten, ABSP), allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse
zur Autokologie, zu den Habitatansprichen und zur Lebensweise der Arten sowie eine
Begehung vor Ort.

Der Prifung mussen solche Arten nicht unterzogen werden, flir die eine Betroffenheit
durch das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Bei der Prifung werden die einzelnen relevanten Artengruppen der FFH-RL bzw. der
VS-RL bertcksichtigt und eine Betroffenheit anhand der derzeit bekannten Verbrei-
tung, der innerhalb des Plangebiets vorhandenen Habitatstrukturen und deren Lebens-
raumeignung fir die jeweilige relevante Art einer Tiergruppe, einem konkreten Nach-
weis im Plangebiet sowie ggf. durchzuflihrender Malnahmen (Vermeidungs-, Minimie-
rungs-, Ausgleichmallnahmen) bewertet. Dazu reicht i.d.R. eine bloRRe
Potenzialabschatzung aus (BayVerfGH, Entscheidung v. 03.12.2013 - Vf.8-VII-13,
BayVBI. 2014, 237 (238)).

Die artenschutzrechtliche Bewertung bezieht sich grundsatzlich auf die 6kologische Si-
tuation und Habitatauspragung zum Zeitpunkt der Datenauswertung oder der 6rtlichen
Erhebung(en). Anderungen der vorhandenen okologischen Strukturen des Untersu-
chungsgebietes, die im Rahmen der natlrlichen Sukzession stattfinden, kénnen nicht
abgeschatzt oder bei der Bewertung berticksichtigt werden. Natlrliche Veranderungen
der ortlichen Lebensraumstrukturen konnen in Einzelfallen dazu fiihren, dass sich neue
Arten im Plangebiet einfinden, falls zwischen der artenschutzrechtlichen Prifung und
dem tatsachlichen Eingriff mehrere Vegetationsperioden vergehen.

Entsprechend wird durch die artenschutzrechtliche Prifung der aktuelle 6kologische
Zustand des Plangebietes bewertet und nicht der 6kologische Zustand zum Zeitpunkt
des Eingriffs (z.B. ErschlielRung, Baufeldraumung, etc.) .

kurze tabellarische artenschutzrechtliche Priifung

Gruppen Relevanz / Betroffenheit Anmerkungen
Gefal3pflanzen keine Betroffenheit Keine Vegetationsstrukturen fiir planungs-
relevante Gefalipflanzen im Geltungsbe-
reich
Weichtiere, Rund- keine Betroffenheit Keine geeigneten Lebensraumstrukturen
mauler, Fische im Geltungsbereich bzw. im direkten Um-
feld
Kéfer keine erheblichen negati- Potenzielle Habitatstrukturen in Form von
ven Auswirkungen auf po- Alt- bzw. Totholz im angrenzenden Pap-
tenzielle Vorkommen pelbestand mdglich.
Libellen keine Betroffenheit Keine geeigneten Lebensraumstrukturen
(keine stehenden / fliellenden Gewasser)
im Geltungsbereich bzw. im direkten Um-
feld
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Ergebnis

Gruppen

Relevanz / Betroffenheit

Anmerkungen

Schmetterlinge

keine Betroffenheit

Im Umfeld des Plangebietes sind Nach-
weise von Anh. IV-Arten, insbesondere
des Grof3en Feuerfalters, bekannt. Der
Talraum der Saar ist grundsatzlich Le-
bensraum und Ausbreitungskorridor die-
ses Falters. Im Plangebiet selbst existie-
ren keine Habitatstrukturen fiir diese Art.

Amphibien

keine Betroffenheit

Innerhalb des Plangebietes sind keine
Kleingewasser vorhanden, die als Laich-
platz fir Anh. IV-Arten dienen kénnten.
Auch sind keine grabbaren Substrate vor-
handen, die als Winterlebensraum genutzt
werden konnten.

Reptilien

potenzielle Betroffenheit

Schotterbereiche bieten planungsrelevan-
ten Arten potenzielle Habitate (insbeson-
dere fir die Mauereidechse).

In ca. 100 m Entfernung zum Plangebiet
sind Gleisanlagen (Werksgleis) vorhan-
den, die Mauereidechsen potenziellen Le-
bensraum bieten.

Im Zwischenbereich sind gewerbliche Nut-
zungen / Gebaude sowie asphaltierte
Stral’en vorhanden, die ein starkes Wan-
derungshindernis darstellen.

Sé&ugetiere (Fleder-
maéuse)

keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf po-
tenzielle Vorkommen

Potenzielle Quartiere in moglichen Baum-
héhlen wahrscheinlich.

Nutzung als Jagdhabitat anzunehmen

weitere Saugetierar-
ten Anh. IV FFH-RL

keine Betroffenheit

Keine geeigneten Lebensraumstrukturen
fir Biber, Wildkatze oder Haselmaus im
Geltungsbereich

Isolierte Lage mit hohem Stdrgrad durch
gewerblich-industrielle Nutzung.

Im Saarbereich sind Nachweise des Euro-
paischen Bibers bekannt.

Geschlitzte Vogelar-
ten Anh. 1 VS-RL

keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf po-
tenzielle Vorkommen

Der noérdlich angrenzende Baumbestand
bietet potenzielle Habitatstrukturen fir
Spechte.

Im Plangebiet sind keine Bruthéhlen vor-
handen, die fiir Spechtarten des Anh. IV
geeignet sind.

Im Umfeld des Plangebietes sind jedoch
keine Nachweise von Anh.1-VSRL-Arten-
bekannt.

Sonst. européische
Vogelarten

keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf eu-
ropaische Vogelarten

Im Geltungsbereich und in den daran an-
grenzend vorhandenen Lebensraumstruk-
turen sind allgemein haufige und weit ver-
breitete européische Vogelarten zu erwar-
ten, die i.d.R. lokale Habitatverluste gut
ausgleichen koénnen.

Im nordlich angrenzenden Pappelbestand
existiert eine Krahenkolonie.

Nach Auswertung der Datenlage sind planungsrelevante Arten des Anhang IV der
FFH-Richtlinie bzw. des Anhang | der VS-Richtlinie im Gbergeordneten Planungsraum
bekannt. Innerhalb des Plangebietes finden sich potenziell geeignete Habitatstrukturen
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fur planungsrelevante Arten des Anh. IV der FFH-RL sowie Nahrungshabitate flir Vo-
gelarten des Anh. | der VS-RL.

Reptilien

Innerhalb des Plangebietes sind kleinere Aufschiittungen sowie Schotterflachen (Ran-
gierflachen) vorhanden, die grundsatzlich geeignete Habitatbedingungen fir Mauerei-
dechsen bieten. Die Trasse der Werksgleisanlagen in ca. 100 m Entfernung stellt einen
Lebensraum fir Mauereidechsen dar. Da sich zwischen diesen optimalen Habitaten
und dem eher pessimalen Plangebiet stark versiegelte gewerblich genutzte Bereiche,
insbesondere die stark befahrende WerksstralRe ,Saarwiesenstral’e“ befindet, ist da-
von auszugehen, dass diese trennenden Strukturen, eine Ausbreitung der Mauerei-
dechse verhindern. Somit wird ein Vorkommen ausgeschlossen.

Fledermé&use
Im Pappelbestand sind potenzielle Quartierbaume nicht auszuschlief3en.

Die Offenlandflache im Plangebiet und angrenzend gewerblichen Flachen sind grund-
satzlich als Jagdhabitat flir Fledermause geeignet. Durch die Inanspruchnahme einer
0,4 ha grofRen Plangebietsflache sind keine essenziellen Jagdhabitate betroffen, da
umfangreiche gut geeignete Strukturen im Umfeld, insbesondere entlang der Saar, an-
grenzen.

Avifauna
Innerhalb des Plangebiets sind geeignete Habitate in Form von Geblschen, Einzel-
baumen und Hochgrin vorhanden.

Das Plangebiet und die unmittelbare Umgebung bieten grundsatzlich fiir mehrere pla-
nungsrelevante Arten geeignete Habitatbedingungen, insbesondere fiir Baum- und Ge-
blschbruter.

Aufgrund der Nahe zu Gewerbe- und Industrieanlagen und der damit vorhandenen in-
tensiven Nutzung sind im Plangebiet nur stérungstolerante Arten zu erwarten. Dabei
handelt es sich in der Regel um allgemein haufige und nicht gefahrdete Arten, deren
Erhaltungszustand sich durch den Verlust einzelner Lebensraume nicht erheblich ver-
schlechtert. In unmittelbarer Umgebung des Plangebietes sind ausreichend vergleich-
bar strukturierte Flachen vorhanden, die potenziell vorkommenden Arten als Ersatzle-
bensraume dienen kdnnten.

Eine erhebliche Betroffenheit kann daher mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen
werden, wenn die Rodungszeiten eingehalten werden.®

Allgemein
Folgende Schutz-, VermeidungsmalRnahmen und Kompensationsmaflnahmen sind

notwendig, um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden:

- Rodungs-/ Freistellungsarbeiten bzw. umfassender Rickschnitt an angrenzenden
Baumen durfen nur im gem. BNatSchG vorgegebenen Zeitraum zwischen 01. Ok-
tober und 28. Februar vorgenommen werden.

Durch das geplante Vorhaben werden keine Verbotstatbestdande gem. § 44 Abs. 1
BNatSchG einschlagig, wenn die genannten Schutz- und VermeidungsmafRnahmen
beachtet werden. Ferner sind keine erheblichen Beeintrachtigungen auf den Erhal-
tungszustand einer lokalen Population relevanter Arten zu erwarten, wenn die gesetz-
lich vorgegebenen Rodungszeiten eingehalten werden.

Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht erforderlich.

6 vgl. auch Einschatzung im Zuge der UVP-Vorpriifung: IFONA. S. 15 und 19
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Auftrag Nr. 19-AB-0889 — Schalltechnisches Gutachten
STEAG New Energies GmbH - Heizwerk am Standort Vélklingen-Fenne

1. Auftrag und Allgemeines

Die STEAG New Energies GmbH plant in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kraftwerks-
standort Fenne bzw. zur bestehenden Zentralstation Volklingen die Errichtung und den
Betrieb eines Heizwerks bestehend aus zwei Erdgas-Heillwasserkesseln mit einer
Feuerungswéarmeleistung von je 23 MW.

Als Regelbrennstoff wird Erdgas aus der offentlichen Gasversorgung eingesetzt. Die An-
lagen sollen Warme in die Fernwarmeschiene Saar einspeisen. Die Abgase der beiden
HeiBwasserkessel werden Uber jeweils einen eigenen Kamin in die Umgebung abgeleitet.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die Vorlage
eines schalltechnischen Gutachtens zu den von dem geplanten Heizwerk ausgehenden
Gerauschemissionen und -immissionen erforderlich.

Die proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter wurde
von der STEAG New Energies GmbH mit der Durchfihrung der entsprechenden Unter-
suchungen und der Erstellung des vorliegenden Gutachtens beauftragt.

2. Grundlagen der Untersuchung

Samtliche fir die vorliegende Untersuchung herangezogenen Grundiagen sind in Tabelle
1 im Anhang aufgefiihrt.

3. Beschreibung der Anlage
3.1 Standort

Der geplante Anlagenstandort befindet sich ca. 280 m sudwestlich des Kuhlturms des
Kraftwerkes Fenne in Volklingen-Flirstenhausen. Nordlich in einer Entfernung von ca.
380 m verlauft die Saar. Das Gelande, auf dem das geplante Heizwerk errichtet werden
soll, ist derzeit unbebaut. Westlich des geplanten Anlagenstandortes befinden sich
weitere Gewerbe- und Industriebetriebe, dstlich erstreckt sich das Betriebsgelande des
Kraftwerks Fenne. Sudlich des Anlagenstandortes in ca. 140 m Entfernung verlauft eine
Bahnstrecke in Ost-West-Richtung.

Der Anlagenstandort befindet sich auf einer Geldndehdhe von ca. 188 m U.NN. Das um-
gebende Geldnde kann mit Hohen zwischen 185 m Gber NN und 190 m Uber NN als
relativ eben beschrieben werden. Die siidliche Bahnstrecke verlauft auf einem Damm mit
einer Hohe von ca. 195 m Uber NN.

Die nachstgelegenen Wohngebaude befinden sich stidwestlich in der Saarbriicker Stralle
sowie sudostlich in der Strale Am Kraftwerk. Zudem befindet sich Wohnbebauung nérd-
lich der Saar in der Gerhardstrale.

Die ortliche Situation ist dem Bild 1 im Anhang zu entnehmen.
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Auftrag Nr. 19-AB-0889 — Schalltechnisches Gutachten
STEAG New Energies GmbH - Heizwerk am Standort Vélklingen-Fenne

3.2 Geplante Anlage

Das Gebaude, in dem die beiden Heillwasserkessel aufgestellt werden sollen, ist in Ost-
West-Richtung ausgerichtet und hat die folgenden Abmessungen:

Hoher Gebiaudeteil (Kesselhaus):

e Linge 25 m
e Breite 16 m
e Hobhe First 11,4 m, Hohe Traufe 10,0 m

Niedriger Gebaudeteil:

e Langeca. 10 m
e Breiteca. 16 m
e Hohe Flachdach 5,4 m

In dem Kesselhaus sollen die beiden HeiRwasserkessel (Einflammrohrkessel) sowie zwei
Geblase-Frequenzumrichter und drei Umwalzpumpen mit Antriebsmotor und Frequenz-
umrichter aufgestellt werden. In dem niedrigen Gebaudeteil werden ein Gasraum, ein
Traforaum, ein Mittelspannungsraum, ein Niederspannungsraum sowie Biiro- und Sozial-
raume eingerichtet.

Nach Angaben der STEAG New Energies GmbH wird das Kesselhaus in Stahlskelett-
bauweise errichtet, der niedrige Gebaudeteil in Massivbauweise aus Stahlbeton.

An der Nordfassade des Kesselhauses werden die beiden Kamine der geplanten Anlage
aufgestellt. Nach der gutachtlichen Stellungnahme zu der erforderlichen Schornsteinhéhe
des geplanten Heizwerkes am Standort Fenne der proTerra Umweltschutz- und
Managementberatung GmbH Umweltgutachter betragt die erforderliche Kaminhdhe
19,2 m Uber Grund.

In der Stdfassade des Kesselhauses werden drei Tore eingebaut. Die Liftungséffnungen
fur den Aufstellungsraum der beiden HeilRwasserkessel befinden sich in der Nordfassade
des Kesselhauses, die Zu- und Abluftéffnungen des Gasraumes in der Nordfassade des
niedrigen Gebaudeteils. Die Zu- und Abluftéffnungen des Traforaumes befinden sich auf
dem Dach des Traforaumes.

In der Westfassade des Kesselhauses wird eine 42 m? grof3e Druckentlastungsflache in-
stalliert. Die Druckentlastungsfliche fiir den Mittelspannungsraum wird in der
Nordfassade mit einer Fldche von 1 m? eingebaut.

Auf dem Dach des Niederspannungsraumes sollen zudem zwei Splitgeréte einer Klima-
anlage aufgestellt werden.

Detaillierte Angaben zu Hersteller und Typ der geplanten Anlage bzw. der einzelnen Anla-
genteile haben zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens nicht vorge-
legen.
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Auftrag Nr. 19-AB-0889 — Schalltechnisches Gutachten
STEAG New Energies GmbH - Heizwerk am Standort Vo6lklingen-Fenne

Folgende Gerauschquellen sind mafigeblich fiir die Gerduschemissionen des geplanten
Heizwerkes:

e Gerduschabstrahlung tber die Wénde, die Tore und das Dach des Kesselhauses
(Aufstellungsraumes der beiden HeiBwasserkessel, Ausfiihrung in Stahlbauweise)

o Liftungséffnungen, Zu- und Abluftéffnungen

e zwei Abgaskamine der beiden Heillwasserkessel

o zwei Splitgerate der Klimaanlage auf dem Dach des Niederspannungsraumes

Die Gerauschabstrahlung tber die Stahlbetonwande des niedrigen Gebaudeteils kann
demgegeniber vernachlassigt werden.

Das geplante Heizwerk soll durchgehend tagsiiber und nachts betrieben werden.

Ein Grundriss des geplanten Heizwerkes sowie Ansichten sind den Bildern 2 bis 6 im
Anhang zu entnehmen.

4, Immissionsorte und zulassige Gerauschimmissionen

Die dem Standort des geplanten Heizwerkes nachstgelegenen Wohngebaude befinden
sich sudlich in der Saarbriicker Strale sowie sliddstlich des geplanten Anlagen-
standortes in der Stralle Am Kraftwerk. Weitere Wohngebaude befinden sich nordlich der
Saar in der Gerhardstralle.

Nach Auskunft der Stadt Volklingen liegt weder fir den betrachteten Bereich der
Saarbrucker Strafe noch fur den Bereich der Strale Am Kraftwerk ein Bebauungsplan
vor. Im Flachennutzungsplan wird der in der vorliegenden Untersuchung betrachtete Be-
reich der Saarbriicker Strale als Wohnbauflache dargestellt, der Bereich der Stralle Am
Kraftwerk als gewerbliche Bauflédche. Der in der vorliegenden Untersuchung betrachtete
Bereich der GerhardstraBe befindet sich innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 111 / 12-1 "Schwarzer Weg" der Stadt Volklingen, der in diesem
Bereich ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt.

Dementsprechend wurden fir die in der Saarbriicker Strafte und in der Gerhardstrafle
betrachteten Immissionsorte die Immissionsrichtwerte der TA Larm [1] fiir Allgemeine
Wohngebiete und fur den in der Stralle Am Kraftwerk betrachteten Immissionsort die Im-
missionsrichtwerte der TA Larm [1] fir Gewerbegebiete bei der Beurteilung der durch das
geplante Heizwerk hervorgerufenen Gerauschimmissionen herangezogen.
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In den genannten Gebieten gelten gemaR TA Larm [1] die folgenden Immissionsricht-
werte:

b) in Gewerbegebieten

tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)
e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die in der vorliegenden Untersuchung betrachteten
Immissionsorte, die Hohe Uber Boden des obersten Geschosses, der Abstand von dem
westlichen Kamin des geplanten Heizwerkes sowie die an den Immissionsorten gemaf}
TA Larm [1] geltenden Immissionsrichtwerte zusammengestellt.

Immissionsort Hohe Entfernung | Immissionsrichtwert
liber Boden nach TA Larm in dB(A)
Nr. |[Bezeichnung m m tags nachts
1 Am Kraftwerk 1/ 3 8,0 ca. 190 65 50
2 Saarbriicker Strafle 111 8,4 ca. 210 55 40
3 Gerhardstralle 113 7.4 ca. 540 55 40

Die Lage der Immissionsorte ist in Bild 1 im Anhang eingezeichnet.

Die Beurteilungszeit tags gemaf TA Larm [1] ist der Zeitraum von 16 Stunden zwischen
06:00 Uhr und 22:00 Uhr, nachts die lauteste Stunde zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Die Immissionsrichtwerte gelten geman TA Larm [1] fir die Summe der Gerduschimmis-
sionen von Anlagen, die nach der TA Larm zu beurteilen sind. Eine an den Immissions-
orten vorhandene Vorbelastung ist bei der Beurteilung der hinzukommenden Gerausch-
immissionen daher mit zu bericksichtigen.

Nach Nr. 3.2.1, Absatz 2 der TA Larm [1] kann der von der zu beurteilenden Anlage
verursachte Immissionsbeitrag als nicht relevant angesehen werden, wenn diese Zusatz-
belastung die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreitet. Des Weiteren
kann nach Nr. 3.2.1, Absatz 6 der TA Larm [1] auf eine Bestimmung der Vorbelastung
verzichtet werden, wenn die Gerduschimmissionen der zu beurteilenden Anlage die Im-
missionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten.

Seite 7



proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter

Auftrag Nr. 19-AB-0889 — Schalltechnisches Gutachten
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Immissionsorte, an denen durch die zu betrachtende Anlage Beurteilungspegel der Ge-
rauschimmissionen hervorgerufen werden, die die dort ma’gebenden Immissionsricht-
werte der TA Larm [1] um mindestens 10 dB unterschreiten, befinden sich entsprechend
Nr. 2.2 der TA Larm [1] nicht mehr im Einwirkungsbereich dieser Anlage. Eine Uberschrei-
tung der Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbelastung, verursacht durch die Ge-
rausche der zu beurteilenden Anlage, kann in diesem Fall ausgeschlossen werden.

Da das geplante Heizwerk tagsiiber und nachts betrieben werden soll, ist zur Beurteilung
der davon ausgehenden Gerauschimmissionen der Beurteilungszeitraum Nacht der TA
Larm mafgeblich. Die vorliegende Untersuchung wurde daher auf diesen Zeitraum
begrenzt.

5. Durchfiihrung der Untersuchung

Die zulassigen Gerduschemissionen der relevanten Gerauschquellen des geplanten
Heizwerkes wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelt und festgelegt.
Die ermittelten Werte kénnen den mdglichen Lieferanten als Garantiewerte vorgegeben
werden.

Die Berechnung der mit den Gerduschemissionen des Heizwerkes verbundenen Ge-
rduschimmissionen an den betrachteten Immissionsorten erfolgte mit Hilfe einer Schall-
ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2 [2]. Die Beurteilungspegel der Gerausch-
immissionen wurden gemafl} TA Larm [1] gebildet und mit den Immissionsrichtwerten
verglichen.

Erganzend wurde eine Betrachtung der durch die tieffrequenten Gerauschemissionen der
beiden Kamine zu erwartenden Gerduschimmissionen innerhalb von Wohnraumen an
den betrachteten Immissionsorten durchgefthrt. Als Grundlage hierfur diente die Ver-
offentlichung "Blockheizkraftwerke: Stand der Larmminderungstechnik und Probleme
durch tieffrequente Gerausche" [8], vorgetragen von der Muller BBM GmbH (Wolfgang
Bohm, Josef Danner) im Rahmen der DAGA 2010 in Berlin. Die Terz-Schalldruckpegel
innerhalb der Wohnraume wurden nach den Vorgaben der DIN 45680 [6] sowie des zuge-
hérigen Beiblattes 1 [7] bewertet.
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6. Gerauschemissionen
6.1 AuBen aufgestellte Gerauschquellen

Von folgenden Gerauschquellen im Auflenbereich kénnen relevante Gerauschemis-
sionen hervorgerufen werden:

e Abgaskamine der Heillwasserkessel
e Zu- und Abluftéffnungen des Traforaumes und des Gasraumes
¢ Splitgerate der Klimaanlage auf dem Dach des Niederspannungsraumes

Zu den Gerduschemissionen der oben genannten Gerduschquellen haben keine
Hersteller- oder Lieferantenangaben vorgelegen. Im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung wurden flr diese Geraduschquellen auf Grund von Erfahrungswerten zu vergleich-
baren Anlagen und unter Beachtung des Standes der Technik folgende Schallleistungs-
pegel in der Schallausbreitungsberechnung angesetzt:

Gerauschquelle Schallleistungspegel Lwa in dB(A)
Kamine HeilRwasserkessel 2 x 85 dB(A)
Zu- und Abluftéffnung (aktiv) Traforaum 2 x 80 dB(A)
Zu- und Abluftéffnung (passiv) Gasraum 2 x 80 dB(A)
Splitgerate Klimaanlage Niederspannungsraum 2 x75dB(A)

Zur Einhaltung der in Kapitel 7.2 berechneten Gerauschimmissionen sind die 0.g. Schall-
leistungspegel von den Lieferanten in den Liefervertragen ohne Toleranz zu garantieren.

6.2 Gerauschabstrahlung tiber die AuBenbauteile

Nach den von der STEAG New Energies GmbH vorgelegten Unterlagen werden in dem
Kesselhaus (hoher Gebaudeteil) die folgenden Anlagen aufgestellit:

e zwei HeiBwasserkessel (Einflammrohrkessel)
o zwei Geblase-Frequenzumrichter
e drei Umwalzpumpen mit Antriebsmotor und Frequenzumrichter

Fir die beiden Geblase-Frequenzumrichter wurde von der STEAG New Energies GmbH
ein Schallleistungspegel von jeweils Lwa = 80 dB(A) und flr die Frequenzumrichter der
Umwalzpumpen ein Schallleistungspegel von jeweils 76 dB(A) angegeben. Fir die bei-
den HeiBwasserkessel sollte unter Beriicksichtigung der geplanten Gebaudeausflihrung
der zulassige Schallleistungspegel ermittelt werden. Um im Aufstellungsraum der beiden
HeilRwasserkessel (Kesselhaus) einen Innenpegel in Héhe von L1 = 85 dB(A) nicht zu
Uberschreiten, ergibt sich ein zuldssiger Gesamtschallleistungspegel in Hohe von
Lwa gesamt = 100,5 dB(A).
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Die zulassigen Schallleistungspegel der einzelnen Gerauschquellen im Kesselhaus sind
in der folgenden Tabelle zusammenfassend aufgefihrt:

Gerauschquelle zul. Schallleistungspegel Lwa in dB(A)
Gebléase-Frequenzumrichter 2x80
Frequenzumrichter Umwalzpumpe 3x76
Heillwasserkessel (Einflammrohrkessel) 2x97

In der vorliegenden Untersuchung wurde, wie oben beschrieben, im Kesselhaus ein
durchgangiger Innenpegel in Héhe von

Likesselhaus = 85 dB(A)

Schallausbreitungsberechnung angesetzt. Die Berechnung des Innenpegels kann der
Tabelle 5 des Anhangs enthoimmen werden.

Bezuglich der Bauausfiihrung und Schallddmmung des geplanten Geb&audes haben fol-
gende Angaben der STEAG New Energies GmbH vorgelegen:

Bauteil Ausfiihrung Schalldamm-MaR R’y in dB
Waénde Kesselhaus Akustikstahlkassette 48
Waénde Elektro- / Gasrdume | 30 cm Stahlbeton -
Druckentlastungsflache .
Kesselhaus Akustikstahlkassette 48
Druckentlastungsflache MS- .
Raum AuRenwand Steinwolleplatte, verputzt 50

) notwendige
Beliftung Kesselhaus Offnung oder Kulissen Einfigungsdampfung soll

ermittelt werden

Turen und Tore - 37

Auf Grund der geplanten massiven Ausflihrung der Wande der Elektro- und Gasraume
mit 30 cm Stahlbeton, ist keine relevante Gerauschabstrahlung tber die AufRenbauteile
des niedrigen Gebaudeteils (Gas-Raum, NS-Raum, MS-Raum, Trafo-Raum, Biiro- und
Sozialrdume) zu erwarten. Eine Gerduschabstrahlung tber die AuRenbauteile des nie-
drigen Gebéudeteils wurde in der vorliegenden Untersuchung daher nicht betrachtet.
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In der vorliegenden Untersuchung wurden fiir die AuRenbauteile des geplanten Kessel-
hauses (hoher Gebaudeteil) die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Schalldamm-Mafle
in der Schallausbreitungsberechnung bericksichtigt.

Bauteil Ausfiihrung Schalldamm-MaR Quelle
Vergleichsbauteil R'w in dB
Stahlkassette mit
Wande Kesselhaus Mineralwolle (Dicke 160 mm, NI 3a aus
inkl. Druckentlastungs- | Dichte 55 kg/m?) 44 ' [4]
flache Stahltrapezblech (Dicke 0,75
mm)

Stahltrapez 160/0,75 mit
Mineralwolle (Dicke 120 mm,

Dach Kesselhaus Dichte 140 kg/m?) 39 B ‘m aus
AuRenschale aus PVC-Folie
(Dicke 1,5 mm)
. Rolltorpanzer aus Stahl-
Tiren und Tore . Y h g Hersteller-
Siidfassade Hohlprofilen mit Mineralfaser- 31 angabe

Einlage, Effertz-Tore

Gegenuber den von der STEAG New Energies GmbH angegebenen Schalldamm-Maflen
der geplanten Auflenbauteile wurden in der vorliegenden Untersuchung niedrigere
Schalldamm-Mal3e in der Schallausbreitungsberechnung angesetzt, was als Maximalbe-
trachtung bei der Berechnung der Gerauschimmissionen angesehen werden kann.

Far die Laftungs6ffnungen in der Nordfassade des Kesselhauses (2 x 6 m?) wurden
Schallddmm-Jalousien mit dem in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Einflgungsdamp-
fungsmal} in der Schallausbreitungsberechnung beriicksichtigt.

Hersteller / Einfiigungsdampfung D. in dB
Ausfithrung 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2kHz | 4kHz | 8 kHz

Jalousie Trox
NL (einfach) 3,0 4,0 7,0 8,0 13,0 15,0 13,0 15,0

Die Flachen der einzelnen Bauteile sowie die Berechnung der Gerauschabstrahlung nach
DIN 12354-4 [3] sind Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.

Die spektrale Verteilung der Gerduschemissionen in Oktavbandbreite sowie der spektrale
Verlauf der Schallddmmung in Oktavbandbreite jeweils flir die Oktaven in den Mittenfre-
quenzen von 63 Hz bis 8 kHz kann der Tabelle 2 des Anhangs zu diesem Gutachten
entnommen werden.
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7. Berechnung der Gerauschimmissionen

71 Schallausbreitungsrechnung

Entsprechend den Vorgaben der TA Larm [1], Anhang A, Abschnitt A.2.3.4, wurde die
Schallausbreitungsberechnung geman DIN ISO 9613-2, Entwurf September 1997 [2],
durchgefuhrt.

Der Schallausbreitungsberechnung wurden folgende Parameter vorgegeben:

Rel. Feuchte: 70 %
Temperatur: 10 °C

Fiir die Berechnung der meteorologischen Korrektur Cmet gemaf DIN ISO 9613-2 wurde
ein pauschaler Wert von Co = 1 dB fiir den Beurteilungszeitraum Nacht angesetzt.

Dem Schallausbreitungsprogramm wurde ein digitales, dreidimensionales Modell der ge-
planten Anlage, der benachbarten Gebaude, des umliegenden Gelandes und der Immis-
sionsorte vorgegeben.

Fir bewachsene Bereiche zwischen dem Betriebsgeldnde des geplanten Heizwerkes
und den Immissionsorten wurde ein Bodenfaktor von G=1 angesetzt. Die Festlegung der
entsprechenden Bereiche erfolgte mit Hilfe von topographischen Karten und einer
Luftbildaufnahme.

7.2 Immissionspegel

Die Schallausbreitungsberechnung auf der Basis der Gerauschemissionen entsprechend
Kapitel 6 ergab die nachfolgend aufgefiihrten Immissionspegel nachts an den betrach-
teten Immissionsorten durch das von der STEAG New Energies GmbH geplante
Heizwerk in Volklingen-Fenne.

Immissionsort Immissionspegel nachts
Nr. |Bezeichnung in dB(A)

1 Am Kraftwerk 1/ 3 36,0

2 Saarbriicker Stralke 111 30,6

3 Gerhardstralte 113 24,8

Die Daten der Schallausbreitungsrechnung sind wie folgt im Anhang enthalten:

Tabelle 2: Spektren
Tabelle 3: Emissionen
Tabelle 4a-4c: Immissionen nachts
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7.3 Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel nachts ergibt sich gemal TA Larm [1] aus dem Mittelungspegel
der Gerauschimmission lber die Beurteilungszeit und Zuschlagen fir

e [mpulshaltigkeit
e Ton- oder Informationshaltigkeit

sowie der
¢ meteorologischen Korrektur Cmet.

Zuschlag flr Impulshaltigkeit

Die Geréduschemissionen der betrachteten Anlage sind zeitlich weitgehend konstant und
nicht impulshaltig. Ein Zuschlag fur Impulshaltigkeit ist daher nicht anzuwenden.

Zuschlag fiir Ton- oder Informationshaltigkeit

Bei einer Ausflihrung nach dem Stand der Technik ist nicht davon auszugehen, dass tber
die Kaminmindungen der beiden gasbefeuerten Kessel oder die sonstigen stationaren
Gerauschquellen tonhaltige Gerausche abgestrahlt werden.

Hiervon wurde im vorliegenden Fall ausgegangen und kein Tonzuschlag vergeben.

Meteorologische Korrektur Cmet

Die Korrektur Cmet gemaf DIN ISO 9613-2 [2] ist in den berechneten Immissionspegeln
bereits enthalten.

Die nachfolgende Tabelle enthédlt zusammenfassend die auf ganze dB(A) gerundeten
Beurteilungspegel der Gerduschimmissionen durch das von der STEAG New Energies
GmbH in Vélklingen-Fenne geplante Heizwerk.

Immissionsort Beurteilungspegel nachts
Nr. |Bezeichnung in dB(A)

1 Am Kraftwerk 1/3 36

2 Saarbricker Strafte 111 31

3 Gerhardstralle 113 25
7.4 Spitzenpegel

Unzuldssig hohe Spitzenpegel der Gerduschimmission sind durch den Betrieb der be-
trachteten Anlage nicht zu erwarten. Eine Untersuchung der Spitzenpegel wurde daher
nicht durchgefihrt.
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8. Vergleich mit den zuldassigen Gerauschimmissionen

In der folgenden Tabelle sind die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Beurtei-
lungspegel der Gerauschimmission nachts durch das von der STEAG New Energies
GmbH am Standort Betriebsgelande Zentralstation FVS Fenne in Volklingen geplante
Heizwerk den an den betrachteten Immissionsorten gemaf TA Larm [1] nachts geltenden

Immissionsrichtwerten gegenibergestellt.

Immissionsort Beurteilungspegel Immissionsrichtwert
Nr. |Bezeichnung nachts in dB(A) nachts in dB(A)

1 Am Kraftwerk 1 /3 36 50

2 Saarbriicker Strafie 111 31 40

3 Gerhardstrafle 113 25 40

Der Vergleich zeigt, dass die Immissionsrichtwerte von den ermittelten Beurteilungspe-
geln an den betrachteten Immissionsorten um 9 dB(A) bis 15 dB(A) unterschritten wer-
den.

Gemal Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA Larm [1] ist die Zusatzbelastung durch die geplante An-
lage an allen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. Eine Betrachtung der Vor-
belastung ist gemal Nr. 3.2.1 Abs. 6 der TA Larm nicht erforderlich.

Gemalfd Nr. 2.2 der TA Larm [1] befinden sich die Immissionsorte Nr. 1 und Nr. 3 zudem
nicht mehr im Einwirkungsbereich des geplanten Heizwerkes. Eine Uberschreitung der
Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbelastung, verursacht durch die Zusatzbelastung
der zu beurteilenden Anlage, kann ausgeschlossen werden.
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9. Beurteilung tieffrequenter Gerausche

Die TA Larm [1] enthalt in Nr. 7.3 folgende Festlegung:
"Berlicksichtigung tieffrequenter Gerédusche

Fiir Gerdusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz
besitzen (tieffrequente Gerédusche), ist die Frage, ob von ihnen schédliche Umwelt-
einwirkungen ausgehen, im Einzelfall nach den értlichen Verhéltnissen zu beurteilen.
Schédliche Umwelteinwirkungen kénnen insbesondere auftreten, wenn bei deutlich
wahrnehmbaren tieffrequenten Gerduschen in schutzbediirftigen Rdumen bei ge-
schlossenen Fenstern die nach Nummer A.1.5 des Anhangs ermittelte Differenz Lceq
- Laeq den Wert 20 dB (iberschreitet. Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffre-
quenter Gerédusche enthélt Nummer A.1.5 des Anhangs."

In Nr. A.1.5 des Anhangs der TA Larm steht u.a.:

"Hinweise zur Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Gerdusche enthélt DIN 45680,
Ausgabe Mérz 1991, und das zugehérige Beiblatt 1. Danach sind schédliche Um-
welteinwirkungen nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhaltswerte
nicht liberschritten werden."

Der malgebliche Immissionsort liegt bei tieffrequenten Gerduschen innerhalb des
schutzbedurftigen Raumes. Fur die Bewertung tieffrequenter Gerausche sind in
DIN 45680 [6] und dem zugehdrigen Beiblatt 1 [7] die Horschwellenpegel fiir Terzen mit
den Mittenfrequenzen von 10 Hz bis 80 Hz, erganzend auch noch flir die Terzen bei 8 Hz
und bei 100 Hz, angegeben. Durch einen Vergleich der entsprechenden Werte des zu
untersuchenden Gerdusches mit den Horschwellenpegeln kann ermittelt werden, inwie-
weit die Horschwellenpegel Uberschritten werden und das Gerdusch somit lastige tieffre-
quente Gerauschanteile enthalt.

Zur Klarung der Frage, ob stérende tieffrequente Gerauschimmissionen innerhalb der
Wohnraume an den Immissionsorten durch die geplante Anlage zu erwarten sind, wurde
eine Uberschlagige Prognose der durch die tieffrequenten Gerauschemissionen der Ka-
mine zu erwartenden Gerauschimmissionen durchgefihrt. Als Grundlage flr die Immis-
sionsprognose diente die Veroffentlichung "Blockheizkraftwerke: Stand der Larmminde-
rungstechnik und Probleme durch tieffrequente Gerdusche" [8], vorgetragen von der
Muller BBM GmbH (Wolfgang B6hm, Josef Danner) im Rahmen der DAGA 2010 in Berlin.

Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

Aus der Schallausbreitungsrechnung geman Kapitel 7.1 des vorliegenden Gutachtens
wurde die Ausbreitungsdampfung (AdivtAgr gemaf DIN ISO 9613-2 [2], siehe Tabelle
4 im Anhang) zwischen Kaminmiindung und dem néchstgelegenen Immissionsort er-
mittelt (IP1, Am Kraftwerk 1/3); fir Agr wird dabei ein Wert von -3 dB angesetzt
(entsprechend einer vollstandigen Reflexion am Boden).

Angaben zu den Terz-Schallleistungspegeln an der Kaminmiindung lagen nicht vor.
In einem ersten Schritt wurde der unverminderte Gesamtschallleistungspegel der
uber die beide Kaminmiindungen abgestrahlten Gerausche von Lwa = 88 dB(A) fur
jede der betrachteten Terzen angesetzt (je Kamin Lwa = 85 dB(A)). Dies ist jeweils als
Maximalabschatzung zu verstehen, da sich der Gesamtschallleistungspegel auf die
einzelnen Terzen energetisch aufteilt.
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Die Ausbreitungsdampfung wurde von den Terz-Schallleistungspegeln der Kaminge-
rausche abgezogen, um die Freifeld-Schalldruckpegel vor den Fenstern von Wohn-
rdumen an dem betrachteten Immissionsort zu erhalten. Dabei wurde weiterhin die A-
Bewertung herausgerechnet, da die Horschwellenpegel der DIN 45680 [6] fur unbe-
wertete Pegel gelten.

Die innerhalb der Wohnrdume zu erwartenden Schallpegel wurden aus den so be-
rechneten Freifeldpegeln unter Beriicksichtigung der in der o.g. Veroffentlichung an-
gegebenen Schallpegel-Differenzen fiir den Ubergang von auf3en nach innen berech-
net, die von der Miller BBM GmbH im Rahmen einer anderen Untersuchung [8] em-
pirisch ermittelt worden waren.

Die auf diese Weise berechneten Terz-Schalldruckpegel Lterzeq entsprechen bei
Dauergerauschen wie im vorliegenden Fall unmittelbar den Terz-Beurteilungspegeln
Lterzr gemafd DIN 45680 [6].

Zur Beurteilung geman DIN 45680 Beiblatt 1 [7], Abschnitt 2.2, wurde in den betrach-
teten Terzen die Differenz AL1 = Lterzr - Lus gebildet, wobei Lus der jeweilige HOr-
schwellenpegel nach DIN 45680 [6] ist. D.h. es wurde gepruft, ob die Terz-Schall-
druckpegel im Wohnraum (ber der jeweiligen Hérschwelle liegen.

GemaR [7], Tabelle 1, diirfen die Terz-Schalldruckpegel bei Frequenzen unter 80 Hz
nicht Gber der Horschwelle liegen, bei 80 Hz betragt die zulassige Uberschreitung des
Horschwellenpegels 5 dB, bei 100 Hz 10 dB.

Die entsprechende Berechnung flr die Terzen von 20 Hz bis 100 Hz ist Tabelle 6 im
Anhang zu entnehmen. Auf der Grundlage der wie beschrieben angesetzten Terzschall-
leistungspegel ergeben sich deutliche Uberschreitungen der Hérschwellenpegel. Als Er-
gebnis der Untersuchung missen die Terz-Schallleistungspegel der tGber die Kaminmun-
dungen abgestrahlten Gerausche auf folgende Werte begrenzt werden:

Terzmittenfrequenz Zulassige Terz-Schallleistungspegel
in Hz Lwa,terz in dB(A) je Kaminmiindung
20 80
25 79
31,5 77
40 75
50 73
63 71
80 75
100 80

Auch diese Werte sollten als Garantiewerte mit in die Vertrage mit den Lieferanten auf-
genommen werden. Die Abgasschallddmpfer sind so auf die Abgasgerausche der beiden
Heizkessel abzustimmen, dass sowohl der Gesamtschallleistungspegel entsprechend
Kapitel 6 als auch die hier genannten Terz-Schallleistungspegel sicher eingehalten
werden.
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10. Qualitéit der Prognose

Bei der Ermittlung der Gerauschemissionen wurden soweit méglich Maximalbetrachtun-
gen durchgeflhrt.

Die zulassigen Gerduschemissionen der relevanten Geraduschquellen des geplanten
Heizwerkes wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelt und festgelegt.

Bei der Berechnung der Uber die Aufdenbauteile des Kesselhauses abgestrahlten
Gerauschemissionen wurden in einer Maximalabschatzung, gegeniiber der nach den An-
gaben der STEAG New Energies geplanten Bauausfiihrung, konservative Schalldamm-
Male bzw. schwachere Vergleichsbauteile angesetzt.

Die Eingangsgrofien der Schallausbreitungs- und Abschirmberechnung (Bodendamp-
fung, Gelandekanten etc.) wurden so gewahlt, dass sich eine Maximalabschatzung der
tatsachlich zu erwartenden Gerauschimmissionen ergibt.

In der Praxis ist daher mit tendenziell geringeren Gerduschimmissionen zu rechnen als
in der vorliegenden Untersuchung ermittelt, sofern die angesetzten Gerauschemissionen
eingehalten werden.

Zur Klarung der Frage, ob durch das geplante Heizwerk tieffrequente Gerausche
innerhalb der Wohnrdume an den Immissionsorten zu erwarten sind, wurde eine
uberschlagige Prognose der durch die tieffrequenten Gerauschemissionen der beiden
Kamine zu erwartenden Gerauschimmissionen auf der Grundlage der Veroffentlichung
"Blockheizkraftwerke: Stand der Larmminderungstechnik und Probleme durch tieffre-
quente Gerausche" [8] durchgefiihrt.
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11. Zusammenfassung und Ergebnis der Untersuchung

Die STEAG New Energies GmbH plant in der Nachbarschaft des Kraftwerkes Fenne die
Errichtung und den Betrieb eines Heizwerks bestehend aus zwei Erdgas-
HeilBwasserkesseln mit einer Feuerungswarmeleistung von je 23 MW. Als
Regelbrennstoff wird Erdgas aus der éffentlichen Gasversorgung eingesetzt. Die Anlagen
sollen Warme in die Fernwarmeschiene Saar einspeisen. Die Abgase der beiden Heil}-
wasserkessel werden Uber jeweils einen eigenen Kamin in die Umgebung abgeleitet.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die Vorlage
eines schalltechnischen Gutachtens zu den von dem geplanten Heizwerk ausgehenden
Gerauschemissionen und -immissionen erforderlich.

Die proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter wurde
von der STEAG New Energies GmbH mit der Durchfliihrung der entsprechenden Unter-
suchungen und der Erstellung des vorliegenden Gutachtens beauftragt.

Die zulassigen Gerauschemissionen der relevanten Gerauschquellen des geplanten
Heizwerkes wurden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelt und festgelegt.
Die ermittelten Werte konnen den méglichen Lieferanten als Garantiewerte vorgegeben
werden.

Die Berechnung der mit den Gerduschemissionen des Heizwerkes verbundenen Ge-
rauschimmissionen an den betrachteten Immissionsorten erfolgte mit Hilfe einer Schall-
ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [2]. Die Beurteilungspegel der Gerdusch-
immission wurden gemal TA Larm [1] gebildet und mit den Immissionsrichtwerten
verglichen.

In der folgenden Tabelle sind, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung flr das
geplante Heizwerk ermittelten maximal zulassigen Schallleistungspegel bzw. die von der
STEAG New Energies GmbH fir einzelne Gerauschquellen angegebenen
Schallleistungspegel aufgefihrt.

Gerauschquelle Schallleistungspegel in dB(A)
Kamine Heillwasserkessel Lwa =2 x 85 dB(A)
Zu- und Abluftéffnung (aktiv) Traforaum Lwa =2 x 80 dB(A)
Zu- und Abluftéffnung (passiv) Gasraum Lwa =2 x 80 dB(A)
Splitgerate Klimaanlage NS-Rraum Lwa =2 x 75 dB(A)
Einflammrohrkessel Lwa = 2 x 97 dB(A)
Geblase-Frequenzumrichter " Lwa = 2 x 80 dB(A)
Frequenzumrichter Umwalzpumpe " Lwa =3 x 76 dB(A)

Y Schallieistungspegel der im Kesselhaus aufgestellten Anlagen und Aggregate. Es ergibt sich ein erwarteter innenpegel in Héhe von
L, = 85 dB(A), der bei der Berechnung der {iber die AulRenbauteile des Kesselhauses abgestrahlten Gerduschemissionen zu Grunde
gelegt wurde.
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Die in der Schallausbreitungsberechnung im Fall der Gerauschibertragung Uber die Au-
Renbauteile des Kesselhauses angesetzten Schalldamm-MaRe der Auenbauteile kdn-
nen der Tabelle in Kapitel 6.2 der vorliegenden Untersuchung entnommen werden.

Unter Berticksichtigung der in der vorliegenden Untersuchung betrachteten Gerdusch-
quellen und der Schallddmm-MaRe der AufRenbauteile des Kesselhauses ergeben sich
durch den Betrieb des geplanten Heizwerkes Beurteilungspegel der Gerduschimmission
nachts, die die an den betrachteten Immissionsorten nach TA Larm [1] geltenden
Immissionsrichtwerte um 9 dB bis 15 dB unterschreiten.

Gemaf Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA Larm [1] ist die Zusatzbelastung durch die geplante An-
lage an allen Immissionsorten als nicht relevant anzusehen. Eine Betrachtung der Vorbe-
lastung ist geman Nr. 3.2.1 Abs. 6 der TA Larm nicht erforderlich.

Erganzend wurde eine Betrachtung der durch die tieffrequenten Gerduschemissionen der
beiden Kamine zu erwartenden Geraduschimmissionen innerhalb von Wohnraumen an
den betrachteten Immissionsorten durchgefiihrt. Als Grundlage hierfirr diente die Ver-
offentlichung "Blockheizkraftwerke: Stand der Larmminderungstechnik und Probleme
durch tieffrequente Gerausche" [8]. Die flr die Terzen mit den Mittenfrequenzen von
20 Hz bis 100 Hz zuléssigen Schallleistungspegel konnen der Tabelle 9 des vorliegenden
Gutachtens entnommen werden.

Sulzbach, den 25. Februar 2020
Be/TT/Vk

Y B
Manfred Mateiko Karsten Igel
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirt.Jur. (FH)

Seite 19

TOP 2.1



TOP 2.1

proTerra Umweltschutz- und Managementberatung GmbH Umweltgutachter

Auftrag Nr. 19-AB-0889 — Schalltechnisches Gutachten
STEAG New Energies GmbH - Heizwerk am Standort Vélklingen-Fenne

Bild 1
Lageplan mit Betriebsgelande und Immissionsorten
Mafistab 1: 4.500

“ Immissionsort
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Bild 2
Grundriss mit Gebaudeteilen und Lage Kamine
ohne Malstab
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Bild 3
Ansicht Nord
ohne Malfistab

ANSICHT NORD 1-100
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Bild 4
Ansicht Sud
ohne Malstab
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Bild 5
Ansicht West
ohne Mafistab

ANSICHT WEST 1-100

Bild 6
Ansicht Ost
ohne Mafistab

ANSICHT OST 1-100
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Tabelle 1
Grundlagen

[1] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI
Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni
2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017

[2] DINISO 9613-2, Entwurf September 1997
Akustik, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
Teil 2: Aligemeines Berechnungsverfahren

[3] ENISO 12354-1, Ausgabe August 2017
Bauakustik; Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den
Bauteileigenschaften; Teil 1: Luftschallddmmung zwischen Raumen
(I1ISO 12354-1:2017)

[4] Bauphysik - Schallschutz im Metallleichtbau
Veréffentlichung Nr. 4.06 von Dezember 2016
Industrieverband fir Bausysteme im Stahlleichtbau (IFBS)

[5] Schallausbreitungs-Software
MAPANDGIS, Version 1.2.0.0, Kramer Schalltechnik GmbH

[6] DIN 45680, Marz 1997
Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft

[7] DIN 45680, Beiblatt 1, Marz 1997
Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft, Hin-
weise zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen

[8] Blockheizkraftwerke: Stand der Larmminderungstechnik und Probleme durch tieffrequente
Gerausche; Wolfgang Béhm, Josef Danner, Miiller BBM GmbH
DAGA 2010, Berlin

[9] Beriicksichtigung tieffrequenter Gerausche gemanR TA Larm in Genehmigungs-, Plan-
feststellungs- und Baugenehmigungsverfahren
Mustergutachten und Handlungsanleitung
Angefertigt fir das Staatliche Umweltamt Kiel, Bericht 44932/7 vom 13.02.2001
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STEAG New Energies GmbH - Heizwerk am Standort Vélklingen-Fenne

Tabelle 2
Spektren
Nr. | Kommentar 63Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz | Summe
1 | = Emissionen =
2 | LWA Kamin 75,2 72,2 80,0 80,8 74,4 72,6 62,7 47,3 85,0
3 | Innenpegel 85 dB(A) 60,1 73.3 71,9 75,3 81,56 78,9 73,0 68,2 85,0
4 | Zu- / Abluft Traforaum 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0
5 | Zu-/ Abluft Gasraum 0.0 0.0 0,0 80.0 0.0 0.0 0.0 0,0 80.0
6 | Splitgerat NS-Raum 0.0 0,0 0,0 75,0 0.0 0,0 0,0 0,0 75,0
7
8 | = Schallddmmung =
9 | Wandkonstruktion 44dB 11,0 16,5 34,2 48,1 51,3 54,2 59,0 59,0
10 | Dach 39dB 12,0 16,9 27,9 38,4 55,8 68,6 75,3 75,3
11 | Rolltor Effertz 31 dB 15,0 19,0 25,0 30,0 32,0 29.0 30.0 30.0
12 | Jalousie Trox NL (einfach) 3.0 4,0 7,0 8,0 13,0 15,0 13.0 15.0
Tabelle 3
Emissionen
S 5w num. Messfil. i Lw
Nr. | Kommentar En'(lhsrs;on Erngs(i;)n Add. {(m2) R' Nr. E::‘i':"-r hQm {LmE)
) dB(A) Anzahl dB(A)
1 | Kamin West 2 85.0 0 0,0 60 19.2 85,0
2 | Kamin Ost 2 85,0 0 0,0 60 19.2 85.0
3 | Abluft Trafo-Raum 4 80,0 0 0,0 60 05D 80.0
4 | Zuluft Trafo-Raum 4 80.0 0 0.0 60 05D 80,0
5 | Zuluft Gasraum 5 80,0 0 0,0 60 0,9 80,0
6 | Abluft Gasraum 5 80.0 0 0.0 60 4,1 80.0
7 | Splitgerat 1 - NS-Raum 6 75,0 0 0.0 60 0.5D 75,0
8 | Splitgerdt 2 - NS-Raum 6 75,0 0 0.0 60 05D 75.0
9 |[Dach 3 85,0 0 402,8 10 60 10,1 77,3
10 | Tor breit Ost 3 85,0 0 26,4 11 60 6 66,0
11 | Tor Ost 3 85,0 0 9.1 11 60 3 61,3
12 | Tor breit West 3 85,0 0 26,4 11 60 6 66,0
13 | Wand Nord 3 85,0 0 250,3 9 60 104 75,5
14 | Wand Siid 3 85,0 0 198,5 9 60 10,4 74,5
15 | Wand Ost 3 85,0 0 79,6 9 60 10,4 70,5
16 | Wand West 3 85,0 0 163,8 9 60 10.4 73,7
17 | Liftung West 3 85.0 0 6,0 12 60 7.2 76,3
18 | Liftung Ost 3 85,0 0 6.0 12 60 7.2 76,3
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Auftrag Nr. 19-AB-0889 — Schalltechnisches Gutachten
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Tabelle 4a

Immissionen nachts — IP1 Am Kraftwerk 1/ 3

Lw : Refl.

Do DT Cret Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT

Nr. | Kommentar (dLBn(IE)) dB dB dB dpm | DIdB dB dB dB dB I:jnBt dB(A)
1| Kamin West 850 | 00 | 00 | 00 [1982| 00 | 00 | 569 | 04 | 22 | - | 208
2| Kamin Ost 850 | 00 | 00 | 00 [1905] 00 | 00 | 566 | 04 | 22 | - | 30.3
3| Abluft Trafo-Raum | 80,0 | 00 | 0,0 | 02 [1685] 0.0 | 0.0 | 555 | 02 | -1.8 | 203 | 27.0
4| Zuluft Trafo-Raum | 80,0 | 0,0 | 00 | 02 | 1714 0.0 | 3.7 | 557 | 0.2 | 1.8 | 20.5 | 24.4
5 | Zuluft Gasraum | 800 | 3,0 | 00 | 05 |1775] 00 | 99 | 560 | 03 | 0.4 | 55 | 17.0
6 | AbluftGasraum | 80,0 | 30 | 00 | 03 [1742] 00 | 7.9 | 558 | 0.3 | 2.3 | 13,0 | 21.7
7 [ Pltgerdt1-NS- | 750 | 00 | 00 | 02 [1747| 00 | 31 [s58 | 03 [ 19 | 159 | 198
8 [oPlgerdt2-NS- | 750 | 00 | 00 | 02 [1709] 00 | 23 | 556 | 03 | 21 | 160 | 205
9 [Dach 773 | 00 | 00 | 00 |1886] 00 | 48 | 565 | 01 | 1.9 | - | 178
10| Tor breit Ost 660 | 30 | 00 | 04 [1866| 00 | 00 | 564 | 06 | 2.7 | 1.2 | 14.3
11_| Tor Ost 613 | 30 | 00 | 05 [1776] 00 | 00 | 560 | 0.6 | -2.7 | 6.8 | 10.1
12| Tor breit West 660 | 30 | 00 | 04 [1943] 00 | 0.0 | 568 | 0.6 | -27 | 1.2 | 13.9
13| Wand Nord 755 | 30 | 00 | 03 1904 00 | 64 | 566 | 01 | 1.8 | - | 167
14__| Wand Sid 745 | 30 | 00 | 03 [187.4] 00 | 00 | 565 | 0.4 | 25 | 22.6 | 25.9
15| Wand Ost 705 | 30 | 0.0 [ 01 [1763] 00 | 1.0 | 569 | 04 | -1.7 | 17.56 | 20.8
16| Wand West 737 | 30 | 00 | 03 [201.2] 00 | 102 | 574 | 04 | 2.2 | 6.7 | 108
17 _| Luftung West 763 | 30 | 00 | 03 [1974] 00 | 100 | 569 | 03 | 1.5 | - | 13.2
18 | Liftung Ost 763 | 30 | 00 | 02 [189.7] 0.0 | 90 | 566 | 03 | 15 | - | 147
Summe 36,0

Tabelle 4b
Immissionen nachts — IP2 Saarbriicker Strafe 111
Lw : Refl.

Do DT Crnet Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT

Nr. | Kommentar (dLBn(IE)) dB dB dB dpm | DIdB dB dB dB dB I:’nBt dB(A)
1| Kamin West 850 | 00 | 00 | 00 |2102]| 00 | 63 | 574 | 02 | 27 | - | 237
2| Kamin Ost 850 | 00 | 00 | 00 [2114] 00 | 54 | 575 | 03 | 28 | - | 24,6
3 Abluft Trafo-Raum | 80,0 0,0 0,0 03 12097 00 29 | 574 0.2 -2.8 - 22,0
4| Zuluft Trafo-Raum | 80,0 | 0.0 | 00 | 03 | 2065 00 | 3.7 | 573 | 02 | 28 | - | 21.2
5 | ZuluftGasraum | 800 | 3,0 | 00 | 06 [211.9] 0.0 | 233 | 57.5 | 04 | 0.7 | 68 | 2.5
6 | Abluft Gasraum | 80,0 | 3,0 | 00 | 04 |212.6] 0,0 | 204 | 575 | 0.4 | 2.8 | 45 | 74
7 |oPltgerdt1-NS- | 750 | 00 | 00 | 03 [2064| 00 | 74 | 573 | 04 | 28 | - | 124
g |SPMgerdt2-NS- | 750 | 00 | 00 | 03 |2039| 00 | 48 | 572 | 04 | 29 | - | 151
9 [Dach 773 | 00 | 00 | 01 [2009]| 00 | 45 | 574 | 04 | 2.7 | 33 | 185
10| Tor breit Ost 660 | 30 | 00 | 04 [1930] 00 | 81 | 567 | 04 | -29 | 7.6 | 62
11| Tor Ost 613 | 30 | 00 | 05 [1949] 0.0 | 66 | 568 | 0.2 | -29 | 222 | 2.7
12_| Tor breit West 660 | 30 | 00 | 04 [191.6] 00 | 61 | 566 | 02 | 29 | 3.2 | 84
13| Wand Nord 755 | 30 | 00 | 03 [2089 00 | 156 | 574 | 01 | 2.7 | 69 | 7.8
14| Wand Sid 745 | 30 | 00 | 03 [1928] 00 | 48 | 567 | 01 | -2.8 | 12.5 | 194
15_| Wand Ost 705 | 30 | 00 | 02 [2029] 00 | 7.8 [ 574 | 04 | 27 | - | 11.0
16| Wand West 737 | 30 | 00 | 03 [1986] 00 | 3.7 | 57.0 | 04 | -2.6 | 52 | 182
17| Laftung West 763 | 30 | 00 | 03 [207.7| 0.0 | 191 | 57.3 | 0.3 | 2.6 | 7.8 | 48
18| Luftung Ost 763 | 30 | 00 | 03 [2089| 00 | 200 | 574 | 04 | -26 | 6.4 | 32
Summe 30.6
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Tabelle 4¢c

Immissionen nachts — IP3 Gerhardstrae 113

Lw : Refl.

Nr. | Kommentar ((:.Br?f)) dD; 3; %"g‘ dpm | DIdB A:;" AddB'v Agth I(\‘%r I:‘nBt dLBIg\)
1| Kamin West 850 | 00 | 00 | 05 |537.2] 00 | 00 | 656 | 09 | 10 | - | 19,0
2| Kamin Ost 850 | 0.0 | 00 | 05 |539.2] 00 | 00 | 656 | 09 | 1.0 | - | 189
3 [ Abluft Trafo-Raum |_80.0 | 0.0 | 0.0 | 08 [551.8| 0.0 | 30 | 668 | 08 | 02 | - | 101
4 [ Zuluft Trafo-Raum | 80,0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |553.1] 00 | 32 | 658 | 06 | 03 | - | 99
5 | Zuluft Gasraum | 80.0 | 3.0 | 0.0 | 08 |5458| 00 | 00 | 657 | 1.0 | 68 | - | 85
6 | Abluft Gasraum | 80,0 | 3.0 | 00 | 08 |5465] 0.0 | 00 | 657 | 1.0 | -0.6 | - | 16,0
7 | Spltgerdt1-NS- 1 750 | 00 | 00 | 08 |s514| 00 | 05 |ess | 10 [ 07 | - | 75
g |Spitgerdt2-NS- | 750 | 00 | 00 | 08 |5555| 00 | 07 [es9 | 11 |06 | - | 7.3
9 _[Dach 773 | 00 | 00 | 07 | 5490 00 | 44 | 658 | 02 | 01 | 89 | 65
10_| Tor breit Ost 66.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 |557.5] 00 | 13.0 | 659 | 0.6 | 06 | 09 | -06

11_| Tor Ost 613 | 30 | 00 | 0.8 |560,0] 00 | 1.7 | 660 | 05 | 00 | - [-157

12| Tor breit West 660 | 3.0 | 0.0 | 0.8 |5556] 0.0 | 12.0 | 659 | 05 | 00 | 07 | 09

13| Wand Nord 755 | 3.0 | 0.0 | 08 |541,3| 00 | 00 | 657 | 02 | 07 | 254 11.2

14| Wand Sud 745 | 3.0 | 0.0 | 0.8 [556.8| 0.0 | 91 | 659 | 02 | 01 | 67 | 7.7

15| Wand Ost 705 | 3.0 | 0.0 | 07 | 6624 00 | 7.8 | 658 | 02 | 00 | - | -13

16| Wand West 737 | 3.0 | 00 | 08 |5462| 00 | 00 | 657 | 02 | 08 | 53 | 10.7

17_| Lifftung West 76.3 | 30 | 00 | 07 |5395] 00 | 00 | 656 | 1.6 | 03 [ -11.0 | 11.3

18| Liftung Ost 763 | 30 | 0.0 | 0.7 |5415] 0.0 | 00 | 657 | 1.6 | 0.3 | -115| 11.3

Summe 24.8
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Innenpegelberechnung nach VDI 2571

Tag

Bauteil Nr. Bezeichnung

1 Wénde
2 Decke
3 Boden
4 Offnungen

1 Wande
2 Decke
3 Boden
4 Offnungen

Summe

Flache
m2
848.4
386.88
386.88

Tabelle 5
Schallabsorptionsgrad o
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
004 0.06 007 008 0.09 009 010 0.10 Schallhart
004 0.06 007 008 0.09 009 010 0.10 Schallhart
004 006 007 008 0.09 009 010 0.10 Schallhart
1.00 1.00 100 100 1.00 100 100 1.00
Aquivalente Absomtionsfiche A in m?
339 6509 594 679 764 764 848 84.8
165 232 271 31.0 348 348 387 387
165 232 271 31.0 348 348 387 387
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64.9 973 113.6 129.8 146.0 146.0 162.2 162.2
Schallleistungspege! Lya in dB(A)
63Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
715 865 857 898 968 949 90.8 86.7 100.5
Innenpegel L, in dB(A)
63Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Summe
594 726 712 747 812 793 748 706 85.0
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Tabelle 6

Berechung und Bewertung tieffrequenter Gerdusche nach DIN 45630

frerz Lwa Tezrer A-Bewertung Lwtez Horschwelle Schallpegel-Differenz auien-innen
Hz dB(A) dB dB Lysin dB  Alinnenvauten (aus Béhm, DAGA 2010)
20 88.0 -50.5 138.5 71.0 5.8
25 88.0 -44.7 132.7 63.0 6.5
31.5 88.0 -39.4 127.4 55.5 7.2
40 88.0 -34.6 122.6 48.0 8.0
50 88.0 -30.2 118.2 40.5 9.0
63 88.0 -26.2 114.2 33.5 9.8
80 88.0 -22.5 110.5 28.0 10.5
100 88.0 -19.1 107.1 23.5 11.5
Immissionsort: Abstand Agiv+Ag (Agr=-3dB)
m dB
IP1 Am Kraftwerk 1/3 195 53.8
fTerz I-W,Terz Leq.Tarz,auBan (LWA'(AdIv"'Agr» Leq,Terz,Innen (Leq.Tarz.auBan b ALInnenIauBen)
Hz (Zahl rot: grofer als Lys)
20 138.5 84.7 78.9
25 132.7 78.9 72.4
315 127.4 73.6 66.4
40 122.6 68.8 60.8
50 118.2 64.4 55.4
63 114.2 60.4 50.6
80 110.5 56.7 46.2
100 107.1 53.3 41.8
frorz Alqin dB (Leq.Terz,lnnen - Lus)
Hz emittelt zuldssig
20 8 0
25 9 0
31.5 11 0
40 13 0
50 15 0
63 17 0
80 18 5
100 18 10

Zulassiger Schallleistungspegel an der Kaminmiindung

fTsrz I-WA,Terz.zuI.

Hz dB(A)

20 80

25 79
315 77

40 75

50 73

63 71

80 75
100 80

Anhang 2 - Seite 6



TOP 2.1



	Einladung
	Ö Top 2 2020/0139 Vorlage
	Ö Top 2 2020/0139 Anlage  1 BBP 5. Änd_Saarwiesen_Geltungsbereich
	Ö Top 2.1 2020/0139-001 Vorlage
	Ö Top 2.1 2020/0139-001 Anlage  1 Errichtung und Betrieb eines Heizwerks in Völklingen
	Ö Top 2.1 2020/0139-001 Anlage  2 Bebauungsplan VII 31 - Änderung Heizkraftwerk
	Ö Top 2.1 2020/0139-001 Anlage  3 Begründung B-Plan VII 31 Änderung Heizkraftwerk

